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Satzung
über den Aufwendungsersatz für Einsätze und andere Leistungen bei Pflichtaufgaben der Feuerwehr der Landeshauptstadt 
München (Feuerwehr-Aufwendungsersatzsatzung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) vom 23.12.1981 
(Bay RS 215-3-1-I) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2008 (GVBI. S. 40), folgende Satzung:           

§ 1 Aufwendungsersatz für Pflichtleistungen  

(1) Die Landeshauptstadt München erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwendungsersatz für folgende 
Pflichtleistungen ihrer Feuerwehr: 

  1. Einsatz
  2. Sicherheitswachen
  3. Ausrückungen nach vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Falschalarmierung
  4. Ausrückungen nach Falschalarmen, die durch eine private Brandmeldeanlage ausgelöst wurden.

(2) Die Höhe des Ersatzes setzt sich aus den jeweiligen Sachkosten nach §§ 2 bis 4 und den Personalkosten nach § 5 bzw. den   
  sonstigen Kosten nach § 6 zusammen.

§ 2 Ausrückestundenkosten  

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Wachareal bis zum Zeitpunkt des 
Einrückens in das Wachareal - je Stunde für
 
1.   ein Lösch- oder Sonderfahrzeug,  soweit nachstehend nicht gesondert aufgeführt       67,20 ?
2.   eine Drehleiter                                                 55,20 ?
3.   einen Rüstwagen             116,40 ?
4.   einen Kranwagen und Begleitfahrzeug       150,60 ?
5.   einen Lastkraftwagen (auch als Anhänger-Zugfahrzeug,  Absetz-oder Abrollkipper oder Tierunfallwagen)         14,40 ? 
6.   ein Kleinalarmfahrzeug           7,80 ?
7.   einen Einsatzleitwagen oder Pkw        4,20 ?
8.   ein Hilfeleistungslöschfahrzeug                 36,60 ?

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen zeitlichen Einsatz (Minutentakt).

§ 3 Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für

1.   ein Lösch-oder Sonderfahrzeug, soweit nachstehend nicht gesondert aufgeführt   6,19 ? 
2.   eine Drehleiter             8,63 ?
3.   einen Rüstwagen                                                  20,88 ?
4.   einen Kranwagen und Begleitfahrzeug       28,22 ?
5.   einen Lastkraftwagen (auch als Anhänger-Zugfahrzeug, Absetz- oder Abrollkipper oder Tierunfallwagen)           4,96 ? 
6.   ein Kleinalarmfahrzeug           1,22 ?
7.   einen Einsatzleitwagen oder Pkw        0,71 ?
8.   ein Hilfeleistungslöschfahrzeug         4,62 ?

§ 4 Geräteeinsatzkosten 

(1)  Arbeitsstunden für einen Geräteeinsatz werden nur dann gesondert verrechnet, wenn das Gerät nicht ohnehin zur feuerwehr-
  technischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört und die Verwendung demnach mit dessen Ausrückestunden abge-
  golten ist.

(2) Liegen nach Abs. 1 die Voraussetzungen für eine gesonderte Verrechnung der Gerätesätze vor, betragt der Stundensatz für 

1. einen Beleuchtungsanhänger         58,20 ?
2. einen Tankanhänger           112,80 ?
3. einen Kompressoranhänger         135,00 ?
4. ein leichtes Tauchgerät          42,60 ?
5. ein großes Räumgerät          64,80 ?
6. eine Tragkraftspritze oder Lenz-Pumpe      37,80 ?
7. ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät      55,20 ?
8. eine Kettensäge             27,00 ?                  
9. eine Länge Druckschlauch         6,60 ?
10. einen Generator 8 KVA          30,00 ?
11. einen Generator 5 KVA          18,60 ?
12. eine elektrische Tauchpumpe groß       17,40 ?
13. eine elektrische Tauchpumpe klein       8,40 ?
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Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen zeitlichen Einsatz (Minutentakt). In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der 
Zeitraum, in dem ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist.

(3) Für die hyperbare Behandlung werden berechnet:

  1. Grundgebühr je Behandlungsfall       65,00 ?
  2. Kompressorgebühr je Stunde            31,80 ?
  3. Materialkosten für Sauerstoffverbrauch je Stunde   5,40 ?
  4. Verpflegungspauschale je 24 Stunden      5,40 ?

§ 5 Personalkosten

(1)  Je Ausrückestunde werden vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Wachareal bis zum Zeitpunkt des Einrückens in das 
  Wachareal berechnet für eine Beamtin bzw. einen Beamten

  1. der Besoldungsgruppen A 7 -A 8, Qualifizierungsebene 2             34,80 ?
  2. der Besoldungsgruppe A 9, Qualifizierungsebene 2                 41,40 ?
  3. der Besoldungsgruppen A 9-A 13, Qualifizierungsebene 3            44,40 ?
  4. der Besoldungsgruppen A 13-A 16, Qualifizierungsebene 4         61.20 ?

Bei Verwendung von ehrenamtlichen Einsatzkräften gilt Abs. 1 entsprechend. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen 
zeitlichen Einsatz (Minutentakt).

(2)  Beim Einsatz von Taucherinnen und Tauchern bzw. bei Arbeiten unter Pressluft (Druckkammern) werden zusätzlich Kosten in   
  Höhe der Entschädigungssätze erhoben, die sich aus den besoldungsrechtlichen Regelungen für Erschwerniszulagen in ihrer   
  jeweils geltenden Fassung ergeben..                   

(3) Für die Abstellung zum Brandsicherheitswachdienst werden erhoben je Stunde für eine Beamtin bzw. einen Beamten:      

  1. der Besoldungsgruppen A 7 - A 8, Qualifizierungsebene 2             16,80 ?  
  2. der Besoldungsgruppe A 9, Qualifizierungsebene 2                   21,60 ?
  3. der Besoldungsgruppen A 9-A 13, Qualifizierungsebene 3           27,60 ?
  4. der Besoldungsgruppen A 13-A16, Qualifizierungsebene 4          33,00 ?

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen zeitlichen Einsatz (Minutentakt). Für die Anfahrt und die Rückfahrt werden insge-
samt eineinhalb weitere Stunden pauschal berechnet. Ist es kurzfristig notwendig, eine Funktion einer Feuersicherheitswache zu 
besetzen und hat dies die Veranstalterin oder der Veranstalter zu verantworten, so werden das jeweilige Transportfahrzeug nach 
§§ 2 und 3 dieser Satzung, sowie die Personalkosten für die Fahrerin bzw. den Fahrer des Fahrzeugs gemäß § 5 Abs. 3 Satz 1 
dieser Satzung verrechnet. Für kurzfristige Änderungen des Dienstbeginns der Sicherheitswache, die durch die Veranstalterin bzw. 
den Veranstalter veranlasst sind, wird zusätzlich jeweils ein Verwaltungsmehraufwand in Höhe von 150,00 ? berechnet. Wird eine 
Sicherheitswache nicht oder nicht rechtzeitig (mindestens 48 Stunden vor Veranstaltungsbeginn) angemeldet, so wird zusätzlich ein 
Verwaltungsmehraufwand in Höhe von 50,00 ? berechnet Wird eine Sicherheitswache nicht oder nicht rechtzeitig (mindestens 24 
Stunden vor Veranstaltungsbeginn) abgesagt, so wird zusätzlich je Beamtin bzw. je Beamter ein Stundensatz gem. Satz 1 zuzüglich 
der Pauschale für An- und Rückfahrt gemäß Satz 2 berechnet.

§ 6 Aufwendungsersatz in sonstigen Fällen

(1) Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.

(2) Werden der Landeshauptstadt München von Dritten für deren Inanspruchnahme bei Feuerwehreinsätzen Kosten berechnet,   
  werden diese als eigener Aufwand weiterverrechnet, soweit dem Grunde nach ein Aufwendungsersatzanspruch besteht.   

§ 7 Gebührenschuldnerin bzw. Gebührenschuldner

Die Gebührenschuldnerin bzw. der Gebührenschuldner des Aufwendungsersatzes bestimmt sich nach Art. 28 Abs. 3 Bayerisches 
Feuerwehrgesetz.

§ 8 Entstehen und Fälligkeit des Aufwendungsersatzes

(1) Der Aufwendungsersatzanspruch entsteht mit Ausrücken der Feuerwehr zum Einsatzort.

(2) Aufwendungsersatz wird nicht gefordert, wenn Personen und Gerät aus Gründen, die die Ersatzpflichtige bzw. der Ersatzpflich-
  tige nicht zu vertreten hat, nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten („versuchte Hilfeleistung“), es sei denn, sie   
  bzw. er hat die Feuerwehr vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch alarmiert oder die den Einsatz der Feuerwehr veranlassende   
  Gefahr vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt.

(3) Der Aufwendungsersatz wird einen Monat nach Zustellung des Bescheides über den Auf wendungsersatz zur Zahlung fällig.

(4) Für Stundung und Erlass von Aufwendungsersatz gelten gemäß Art. 13 Absatz 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) die   
  Vorschriften der Abgabenordnung (AO).             
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§ 9 Rettungs- und Notarztdienst                                               

Die Durchführung von Einsätzen der Notfallrettung im Rahmen der Vertrage mit dem Rettungszweckverband München unterliegt 
nicht den Bestimmungen dieser Satzung, sondern dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz und den hiernach erlassenen Ausfüh-
rungsvorschriften.

§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten     

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den Aufwendungsersatz für Einsätze und andere Leistungen bei Pflichtaufgaben der Feuer- 
  wehr der Landeshauptstadt München (Feuerwehr-Aufwendungsersatzsatzung) vom 13.11.2002, zuletzt geändert durch Satzung  
  vom 08.12.2008 (MüABI. S. 713), außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung 15. Dezember 2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010                                                                Christian Ude 
                                                                                                                         Oberbürgermeister

Satzung
über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Landeshauptstadt München bei freiwilligen Einsätzen 
und anderen Leistungen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund des Art. 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes (BayFwG) vom 23.12.1981 
(Bay RS 215-3-1-I) zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2008 (GVBI. S. 40), folgende Satzung:

§ 1 Kostenersatz für freiwillige Leistungen

(1) Die Landeshauptstadt München erhebt bei Inanspruchnahme der Feuerwehr für freiwillige Leistungen und Arbeiten, die nicht zu  
  den Pflichtleistungen gehören (Art. 28 Absatz 4 Satz 1BayFwG), Kostenersatz nach Maßgabe dieser Satzung.       

(2) Die Höhe der geschuldeten Kosten setzt sich aus den jeweiligen Sachkosten nach §§ 2 bis 4 und den Personalkosten nach § 5  
  bzw. den sonstigen Kosten nach §§ 6 bis 9 zusammen.

§ 2 Ausrückestundenkosten

Die Ausrückestundenkosten betragen - berechnet vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem WachareaI bis zum Zeitpunkt des 
Einrückens in das Wachareal -je Stunde für       

1.   ein Lösch-oder Sonderfahrzeug, soweit nachstehend nicht gesondert aufgeführt           77,40 ?
2.  eine Drehleiter             66,00 ?
3.   einen Rüstwagen            132,60 ?
4.   einen Kranwagen und Begleitfahrzeug       179,40 ?
5.   einen Lastkraftwagen (auch als Anhänger-Zugfahrzeug, Absetz-oder Abrollkipper oder Tierunfallwagen) 16,80 ?
6.   ein  Kleinalarmfahrzeug           9,00 ?
7.   einen Einsatzleitwagen oder Pkw         4,80 ?
8.   ein Hilfeleistungslöschfahrzeug                                        46,80 ?

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen zeitlichen Einsatz (Minutentakt).

§ 3 Streckenkosten

Die Streckenkosten betragen für jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke für

1. ein Lösch- oder Sonderfahrzeug, soweit nachstehend nicht gesondert aufgeführt                        7,07 ?                  
2. eine Drehleiter                                                            9,91 ?
3. einen Rüstwagen                                                 23,55 ?
4. einen Kranwagen und Begleitfahrzeug                                32,62 ?
5. einen Lastkraftwagen (auch als Anhänger-Zugfahrzeug, Absetz-oder Abrollkipper oder Tierunfallwagen)        5,68  ?
6. ein Kleinalarmfahrzeug          1,36 ?
7. einen Einsatzleitwagen oder Pkw                                    0,80  ?
8. ein Hilfeleistungslöschfahrzeug                                         5,45  ?

§ 4 Geräteeinsatzkosten

(1) Ausrückestunden für einen Geräteeinsatz werden nur dann gesondert verrechnet, wenn das Gerät nicht ohnehin zur feuerwehr-
  technischen Beladung des eingesetzten Fahrzeugs gehört und die Verwendung demnach bereits mit dessen Ausrückestunden-
  kosten abgegolten ist.

(2) Liegen nach Abs. 1 die Voraussetzungen für eine gesonderte Verrechnung der Gerätesätze vor, beträgt der Stundensatz für
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1. einen Beleuchtungsanhänger         60,60 ?
2. einen Tankanhänger           120,60 ?
3. einen Kompressoranhänger         143,40 ?
4. ein leichtes Tauchgerät          43,20 ?
5. ein großes Räumgerät          66,00 ?
6. eine Tragkraftspritze oder Lenz-Pumpe      39,00 ?
7. ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät      56,40 ?
8. eine Kettensäge             28,20 ?                  
9. eine Länge Druckschlauch         6,60 ?
10. einen Generator 8 KVA          31,20 ?
11. einen Generator 5 KVA          19,20 ?
12. eine elektrische Tauchpumpe groß       19,20 ?
13. eine elektrische Tauchpumpe klein       9,00 ?

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen zeitlichen Einsatz (Minutentakt). In die Arbeitsstunden nicht eingerechnet wird der 
Zeitraum, in dem ein Gerät am Einsatzort vorübergehend nicht in Betrieb ist.     

(3) Für die hyperbare Behandlung werden berechnet:

  1. Grundkosten je Behandlungsfall          176,00 ?
  2. Kompressorgebühr je Stunde         31,80 ? 
  3. Materialkosten für Sauerstoffverbrauch je Stunde   5,40 ?
  4. Verpflegungspauschale je 24 Stunden       5,40 ?

§ 5 Personalkosten

(1) Je Ausrückestunde werden vom Zeitpunkt des Ausrückens aus dem Wachareal bis zum Zeitpunkt des Einrückens in das 
  Wachareal berechnet für eine Beamtin bzw. einen Beamten

  1. der Besoldungsgruppen A 7 - A 8, Qualifizierungsebene 2             40,80 ?
  2. der Besoldungsgruppe A 9, Qualifizierungsebene 2      49,80 ?
  3. der Besoldungsgruppen A 9 - A 13, Qualifizierungsebene 3    60,00 ?
  4. der Besoldungsgruppen A 13— A 16, Qualifizierungsebene 4 75,60 ?

  Bei Verwendung von ehrenamtlichen Einsatzkräften gilt Satz 1 entsprechend. Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen 
  zeitlichen Einsatz (Minutentakt).

(2) Beim Einsatz von Taucherinnen und Tauchern bzw. bei Arbeiten in Pressluft (Druckkammern) werden zusätzlich Kosten in Höhe  
  der Entschädigungssätze erhoben, die sich aus den besoldungsrechtlichen Regelungen für Erschwerniszulagen in ihrer jeweils  
  geltenden Fassung ergeben. 

§ 6 Alarmübertragung aus Brandmeldeanlagen

(1) Für die Anschaltung von BrandmeldeanIagen an das öffentliche Brandmeldenetz hat die Antragstellerin oder der AntragstelIer  
  die bei den Anschlussarbeiten anfallenden Personal- und Sachkosten (einschließIich Fahrzeugkosten) sowie die hierfür an-
  fallenden Anschlusskosten der Netzbetreiberin oder des Netzbetreibers (z. B. Telekom) zu entrichten.              

(2) Verbindungsleitungen zwischen der Trenneinrichtung der Netzbetreiberin oder des Netzbetreibers und dem Hauptfeuermelder  
  sind von der Betreiberin oder dem Betreiber der Brandmeldeanlage bzw. der oder dem von ihm beauftragten Errichterin oder  
  Errichter zu erstellen und auf ihre oder seine Kosten zu entstören. 

(3) Die tatsächlich entstandenen Kosten für die Benutzung der Übertragungswege im noch bestehenden SM 88 Brandmeldenetz  
  werden nach Anfall an die Betreiberin oder den Betreiber der AnIage weiter verrechnet.      

(4) Die jährlichen Grundkosten betragen                                          

   1. für den Anschluss an das Brandmeldenetz inkl. Übertragungsgerät und Übertragungswegkosten      1.220,00 ?          
   2. für einen noch bestehenden Anschluss an das SM 88 Brandmeldenetz          266,04 ?              

(4a)   Die jährlichen Kosten betragen für die dreimonatliche Funktionsprüfung und Wartung  
   1. eines Übertragungsgerätes          92,00 ?
   2. bzw. im SM 88 Brandmeldenetz           57,00 ?

(4b)   Die jährlichen Kosten betragen für die dreimonatliche Funktionsprüfung und Wartung                                    
   1. eines Übertragungsgerätes mit Brandmeldeanlage und Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)     277,00 ?  
   2. bzw. im SM 88 Brandmeldenetz          171,00 ?

(4c)  Die jährlichen Kosten betragen für die dreimonatliche Funktionsprüfung und Wartung          
   1. eines Übertragungsgerätes mit Brandmeldeanlage ohne Feuerwehrschlüsseldepot (FSD)          164,00 ?             
   2. bzw. im SM 88 Brandmeldenetz                       114,00 ?
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(5) Bei Entstehen der Kostenschuld während eines Kalenderjahres betragen die Kosten für jeden angefangenen Kalendermonat ein  
  Zwölftel der Jahreskosten. Ausgenommen sind die dreimonatlichen Funktionsprüfungen, die nach Anfall berechnet werden.
(6) Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.

§ 7 Haftung der Betreiberin oder des Betreibers

(1)  Bei Alarmierung durch Dritte (Wachdienstgesellschaften usw.) mittels Brandmeldeanlagen (ohne Hauptfeuermelder-Anschluss),  
  bei denen es am Einsatzort zu Verzögerungen wegen einer nicht vorhandenen oder nicht geregelten Zugänglichkeit zum Objekt  
  kommt, wird im Einzelfall der Einsatz der Berufsfeuerwehr vom Zeitpunkt des Eintreffens der Berufsfeuerwehr bis zum Eintreffen  
  einer von der Betreiberin oder vom Betreiber der Anlage beauftragten Person mit Schlüsselgewalt verrechnet.

(2) Für Schäden an oder im Gebäude der Betreiberin oder des Betreibers, die durch die fehlende bzw. unzureichende Alarmorga-
  nisation entstehen, übernimmt die Landeshauptstadt München keinerlei Haftung.

§ 8 Brandschutzunterweisungen, Beratungsleistungen und Probeschleusungen

(1a)  Für Brandschutzunterweisungen werden verrechnet:                        
   1.  Pro Person                           47,00 ? 
     oder bei Buchung eines kompletten Kurses (max. 23 Personen)       930,00 ?
   2.  Für Schulungen (kompakt) pro Person                35,00 ?
     oder bei Buchung eines kompletten Kurses (max. 23 Personen)       700,00 ?
   3. Für Feuerlöscherübungen pro Kurs (max. 23 Personen)          500,00 ?

Müssen die notwendigen Feuerlöscher von der Feuerwehr gestellt werden, so erhöht sich die Gebühr um 20,00 ? pro teilnehmen-
der Person. Finden Brandschutzunterweisungen in den Räumen der Auftraggeberin oder des Auftraggebers statt, werden für die 
Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt pauschal 50,00 ? berechnet.

(1 b)  Für Schulungs- und Beratungsleistungen im Selbstschutz von Behörden und Betrieben werden verrechnet:    
   1.  Für Beratungsleistungen pro Stunde inklusive Nebenkosten          75,00 ?
     zzgl. Fahrpauschale für Beratungsleistungen in den Räumen       25,00 ?
     der Auftraggeberin oder des Auftraggebers
   2.  Für Grundlagen- und Auffrischungsseminare              75,00 ?
     pro Teilnehmerin oder Teilnehmer und Tag  
   3 . Für Sonderseminare                        50,00 ?
     pro Teilnehmerin oder Teilnehmer und halbem Tag  

(2) Für Probeschleusungen von Gruppen in der Druckkammer werden pro Gruppe 240,00 ? verrechnet. Die Gruppen bestehen  
  maximal aus sechs Personen. Ein ärztliches Tauglichkeitsattest ist spätestens vor Beginn der Probeschleusung vorzulegen.

(3) Für Beratungsleistungen im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes werden je Stunde verrechnet für eine Mitarbeiterin oder  
  einen Mitarbeiter 

  1. der Qualifizierungsebene 2           76,20 ?
  2.der Qualifizierungsebenen 3 u.4            105,00 ?
  3. in Angelegenheiten des Blitzschutzes                        88,00 ?
  4. in Angelegenheiten der Feuerwehreinsatzplanung                     76,20 ? 

Die Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Zeitaufwand im Minutentakt. Zu den Beratungsleistungen zählen auch die Zeiten, 
die für die Durchsicht der Unterlagen und für das Erstellen von Schriftstücken anfallen. Bei der Wahrnehmung von Ortsterminen 
werden für die Anfahrt und die Rückfahrt insgesamt 50,00 ? pauschal berechnet. Die Mindestgebühr für Beratungsleistungen 
betragt 18,00 ?

§ 9 Kosten in sonstigen Fällen      

(1) Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten berechnet.

(2) Werden der Landeshauptstadt München von Dritten für deren Inanspruchnahme bei Feuerwehreinsätzen Kosten berechnet,  
  werden diese als eigener Aufwand weiter verrechnet, soweit dem Grunde nach ein Erstattungsanspruch besteht.

§ 10 Entstehen und Fälligkeit der Kosten

(1)   Die Kosten entstehen mit dem Ausrücken der Feuerwehr zum Einsatzort.
    Abweichend von Satz 1 entstehen die Kosten
   1.  nach § 6 erstmals mit der Bereitstellung der Übertragungswege durch die Netzbetreiberin oder den Netzbetreiber (z. B. 
     Telekom) bzw. mit der Anschaltung bzw. der ersten Funktionsprüfung der Brandmeldeanlage, im Übrigen fortlaufend mit  
     Beginn eines Kalenderjahres,
   2. nach § 8 mit der Beauftragung der Feuerwehr.

(2)   Die Kosten werden einen Monat nach Zustellung des Kostenbescheids zur Zahlung fällig.
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§  11 Kostenschuldner                

Kostenschuldnerin bzw. Kostenschuldner ist,
  1. wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch nimmt oder beauftragt,
  2. wer für die Kostenschuld einer dritten Person Kraft Gesetz haftet,
  3. wer Eigentümerin oder Eigentümer oder sonst dinglich Verfügungsberechtigte oder dinglich Verfugungsberechtigter einer  
   Sache ist, deren Zustand das Tätigwerden der Feuerwehr notwendig macht,
  4. wer Inhaberin oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt über eine Sache ist, deren Zustand das Tätigwerden der Feuerwehr  
   notwendig macht,
  5. in wessen Interesse und wirklichem oder mutmaßlichem Willen das Tätigwerden der Feuerwehr liegt,
  6. wer durch ihr oder sein Tun oder Unterlassen das Tätigwerden der Feuerwehr unmittelbar und mittelbar veranlasst.

Mehrere Kostenschuldnerinnen und Kostenschuldner haften gesamtschuldnerisch.

§ 12 Kostenfreiheit, Stundung, Erlass

(1) Die Inanspruchnahme der Feuerwehr ist gebührenfrei, wenn Personal, Fahrzeuge und Geräte nicht zum Einsatz gekommen  
  sind oder kommen konnten („versuchte Hilfeleistung“), es sei denn, die Ersatzpflichtige bzw. der Ersatzpflichtige hat die Feuer-
  wehr vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch alarmiert oder die den Einsatz der Feuerwehr veranlassende Gefahr vorsätzlich oder  
  grob fahrlässig herbeigeführt.

(2) Für Stundung und Erlass von Kosten gelten gemäß Art. 13 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) die Vorschriften der  
  Abgabenordnung (AO).

§ 13 Rettungs- und Notarztdienst

Die Durchführung von Einsätzen der Notfallrettung im Rahmen der Verträge mit dem Rettungszweckverband München unterliegt 
nicht den Bestimmungen dieser Satzung, sondern dem Bayerischen Rettungsdienstgesetz und den hiernach erlassenen Ausfüh-
 rungsvorschriften.  

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten                                       

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2011 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über den Kostenersatz für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Landeshauptstadt München bei 
freiwilligen Einsätzen und anderen Leistungen (Feuerwehr-Kostenersatzsatzung) vom 13.11.2002, zuletzt geändert durch Satzung 
vom 08.12.2008 (MüABI.S.713), außer Kraft. 

Der Stadtrat hat die Satzung 15. Dezember 2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010                                                                Christian Ude 
                                                                                                                         Oberbürgermeister

_______________________________________________________________________________________________________

Satzung
zur Änderung der Satzung der Landeshauptstadt München 
über die Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr (Straßen-
reinigungsgebührensatzung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 2,8 
des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 04.04.1993 (GVBI. S. 264, BayRS 2024-1-I), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2010 (GVBI. S. 66),
folgende Satzung:

Die Satzung der Landeshauptstadt München über die Erhebung 
einer Straßenreinigungsgebühr (Straßenreinigungsgebühren-
satzung) vom 13.11.1990 (MüABI. Seite 414), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 20.12.2005 (MüABI. Seite 526), wird wie folgt 
geändert:

1. § 2 erhält folgende Fassung:

  „(1)  Gebührenschuldner ist, wer die städtische Straßenreini-
     gung benutzt oder nach Maßgabe der §§ 2 und 3 Stra-
     ßenreinigungssatzung zu benutzen verpflichtet ist.

  (2)   Wer im Grundbuch als Eigentümer eines nach § 3 der  
     Straßenreinigungssatzung dem Anschlusszwang unter- 
     liegenden Grundstücks eingetragen ist, gilt als Benutzer.

     Geht das Eigentum während des Kalenderjahres vom  
     bisherigen Eigentumer auf einen anderen über, ist der  
     neue Eigentumer ab dem Zeitpunkt seiner Eintragung
     im Grundbuch (Zeitpunkt des Eigentumsübergangs)   
     verpflichtet, die Straßenreinigungsgebühren zu zahlen.  
     Bis zum Zeitpunkt des Eigentumsübergangs durch
     Eintragung im Grundbuch bleibt der Eigentümer eines  
     bereits veräußerten Grundstücks Schuldner der Straßen-
     reinigungsgebühren.

  (3)   Ist an einem Grundstück ein Erbbaurecht oder Nieß-  
     brauch bestellt, so ist an Stelle des Eigentümers der   
     Erbbauberechtigte oder der Nießbraucher verpflichtet.

  (4)   Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamt-
     schuldner.“

2.   § 4 erhält folgende Fassung:

  ,,Die Gebühren betragen ab 01.01.2011 je Meter Frontlänge  
  jährlich

  a) in der Reinigungsklasse S                      150,72  Euro
  b) in der Reinigungsklasse 1                         55,43  Euro
  c) in der Reinigungsklasse 2       .                 39,10    Euro
  d) in der Reinigungsklasse 3                         19,75    Euro
  e) in der Reinigungsklasse F                         4,07       Euro“
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  durchzuführen, dazu gehören: das Streichen der Wände und  
  Decken, der Heizkörper einschließlich Heizungsrohre
  sowie der Holzfenster (innen) und Holztüren (Wohnungs- und  
  Balkontüren innen). Die Benutzerinnen/Benutzer haben sämt-
  liche von ihnen verursachte Schäden auf eigene Kosten zu
  beseitigen, außerdem tragen die Benutzerinnen/Benutzer   
  die Kosten für Kleinreparaturen (bis zu 75,- ? pro Reparatur,  
  maximal 200,- ? pro Jahr). Kleinreparaturen sind Reparaturen  
  an Gegenständen der Wohnung, auf die die Benutzerinnen/ 
  Benutzer einen direkten und häufigen Zugriff haben (z.B.   
  Türklinken, Fenstergriffe, Heizungsthermostate, Armaturen,  
  Jalousien).

  Dies gilt nicht für Wohngemeinschaften.

  Sonstige Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
  werden von der Landeshauptstadt München auf eigene 
  Kosten durchgeführt.“

6.   In § 7 Abs. 3 Nr. 4 wird nach ,,Räume“ eingefügt: ,,(auch   
  Keller und andere Nebenräume).“

7.   § 9 Abs. 4 wird wie folgt geändert: ,,Die Landeshauptstadt  
  München, Amt für Wohnen und Migration - Unterkunftsab-
  teilung, kann das Benutzungsverhältnis jederzeit fristlos be-
  enden, das künftige Betreten des Anwesens oder Grundstü-
  ckes befristen oder auf Dauer untersagen, wenn dies zur   
  Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und   
  Ordnung erforderlich und das Abwarten der Beendigungs-
  fristen nicht vertretbar ist.“

8.  Neufassung § 10 Abs. 1: ,,Wenn das Benutzungsverhältnis  
  beendet worden (§ 9), oder eine Befristung abgelaufen ist (§ 5 
  Abs. 3), sind die Unterkunftsräume inkl. aller Nebenräume  
  (z.B. Kellerabteil) termingemäß zu räumen und in sauberem  
  (besenreinem) Zustand zu hinterlassen sowie sämtliche   
  Schlüssel zurückzugeben.“

9.   In § 10 Abs. 2 Satz 4 wird die Zahl ,,6“ durch die Zahl ,,3“   
  ersetzt.

10.  In § 10 Abs. 4 letzter Satz wird nach dem Wort „hierbei“ ein-
   gefügt „- mit Ausnahme von Wohngemeinschaften-“.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15.12.2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010   Christian Ude
            Oberbürgermeister

_______________________________ 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Gebühren 
für die Benutzung der Unterkünfte der Landeshauptstadt 
München (Unterkünfte-Gebührensatzung)
vom 17. Dezember 2010 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 1, 2 
Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBI.
S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.02.2010 (GVBI.
S. 66), folgende Satzung:

§1

Die Satzung über die Gebühren für die Benutzung der Unterkünf-
te der Landeshauptstadt München (Unterkünfte-Gebührensat-
zung) vom 16.12.2003 (MüABI. S. 490), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 09.08.2005 (MüABI. S. 374), wird wie folgt geändert:

3.  § 5 Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

  „(1)  Die Gebührenschuld entsteht an dem Tag, an dem der  
     Gebührentatbestand eintritt, es sei denn, in einer den  
     Anschluss- und Benutzungszwang erstmals festlegen-
     den Satzung ist ein anderer Zeitpunkt bestimmt.

  (2)   Die fortlaufende, jährliche Gebühr entsteht am 1. Januar  
     des betreffenden Kalenderjahres. Die Gebührenpflicht  
     endet in dem Zeitpunkt, in dem die Voraussetzungen des  
     Gebührentatbestandes nicht mehr vorliegen.

   Ist der Gebührenschuldner nicht für das gesamte Kalender-
   jahr gebührenpflichtig (z.B. wegen eines Eigentumswech-
   sels während des Jahres), so schuldet er die Jahresgebühr  
   anteilig entsprechend der Zeitdauer.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15.12.2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010   Christian Ude
            Oberbürgermeister

_______________________________ 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung 
der Unterkünfte der Landeshauptstadt München 
(Unterkünfte-Benutzungssatzung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund der Art. 23 
und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.081998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBI. S. 400), folgende Satzung:        

§ 1

Die Satzung über die Benutzung der Unterkünfte der Landes-
hauptstadt München (Unterkünfte-Benutzungssatzung) vom 
16.12.2003 (MüABI. S. 481) wird wie folgt geändert:

1.  In § 1 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,,obdachlos“ und ,,Ob-
  dachlosigkeit“ durch die Worte „wohnungslos“ und ,,Woh-  
  nungslosigkeit“ ersetzt.
 
2.  In § 1 Abs. 2 wird der § 4 der Verordnung zur Durchführung  
  des § 72 BSHG durch die §§ 13, 75 SGB XII ersetzt.

3.   Die Amtsbezeichnung ,,Wohnungs- und Flüchtlingsamt“ wird  
  in den § 4, § 5 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 3 
  Nr. 3, 4 und 5, Abs. 4, Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 und 7, § 8 Satz 1,  
  § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, Nr. 11, § 10 Abs. 2 Sätze 4  
  bis 6, Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 1 sowie § 12 Abs. 2 Satz 1 in  
  ,,Amt für Wohnen und Migration“ geändert.
 
4.   In § 5 Abs. 4 2. Halbsatz wird nach dem Wort ,,sein“ Folgen-
  des angefügt:“ soweit es sich nicht um Wohngemeinschaften  
  handelt. Bei Wohngemeinschaften handelt es sich um das
  Zusammenleben mehrerer unabhängiger Personen - die nicht  
  einem gemeinsamen Haushaltsangehören - in einer Woh-  
  nung.  Allgemeine Räume wie z.B. Badezimmer, Küche,   
  evtl.  Wohnzimmer werden dabei gemeinsam genutzt. Wohn 
  gemeinschaften müssen vorab durch das  Amt für Wohnen  
  und Migration genehmigt werden.“

5.   In § 7 Abs. 2 werden die Satze 2 ff. wie folgt neu gefasst:   
  ,,Schönheitsreparaturen sind von den Benutzerinnen/   
  Benutzern während der Dauer der Nutzung auf eigene Kosten  
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1. § 2 erhält folgende neue Fassung:

  „(1)  Schuldnerinnen/Schuldner der Benutzungsgebühren  
     sind die Benutzerinnen und Benutzer, deren Aufnahme  
     gemäß der Unterkünfte-Benutzungssatzung verfügt   
     wurde.

  (2)   Bei Wohngemeinschaften wird die Gebühr anteilig pro  
     Benutzerin/Benutzer der Unterkunft erhoben.

  (3)   Mehrere volljährige Benutzerinnen und Benutzer einer  
     Unterkunft haften als Gesamtschuldner, wenn sie mitei- 
     nander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind  
     oder eine eheähnliche Gemeinschaft bilden.“

2.  An § 3 wird folgender Absatz 2 neu angehängt:                       

  „(2)  Soweit sich die Benutzung nicht über einen vollen Monat  
     erstreckt, wird für jeden Benutzungstag 1/30 der monat-
     lichen Benutzungsgebühr berechnet.“

3.   An § 5 Abs. 1 Satz 4 wird folgender Satz 5 neu angefügt: 
  „Bei Wohngemeinschaften werden die Nebenkosten für   
  Heizung und Warmwasser anteilig pro Person bei maximaler  
  Belegung berechnet.“
  In § 5 Abs. 1 Satz 3 sowie § 5 Abs. 2 wird die Zahl „0,77“   
  jeweils ersetzt durch „1,28“.
  In § 5 Abs. 3 Satz 1 wird das Wort „Öl-,“ gestrichen.
  An § 5 Abs. 3 wird folgender Satz 3 neu angefügt: „Bei Wohn- 
  gemeinschaften wird zusätzlich eine monatliche Strompau-
  schale in Höhe von 22,00 ? pro Person erhoben.“

4. § 7 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung:                             .

  „Fünf Jahre nach Inbetriebnahme des Objektes wird die Hälfte  
  des Anschaffungswertes angesetzt.“

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15.12.2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010   Christian Ude
            Oberbürgermeister

_______________________________ 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der 
Notquartiere der Landeshauptstadt München 
(Notquartiere-Benutzungssatzung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der Art. 23 und 
Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22.08.1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27.07.2009 (GVBI. S. 400), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung über die Benutzung der Notquartiere der Landes-
hauptstadt München (Notquartiere-Benutzungssatzung) vom 
16.12.2003 (MüABI. S. 495) wird wie folgt geändert:

1. Die Worte „Wohnungs- und Flüchtlingsamt“ werden in

  § 4,
  § 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2,
  § 6 Abs.1,
  § 7 Abs. 5 und Abs. 7,
  § 8 Satz 1,

  § 9 Abs. 1 Sätze 1 und 4, Abs. 3 Satz 1 und 6, Abs. 5 Satz 1,
  § 10 Abs. 2 Satz 5,
  § 12 Abs. 2 Satz 1,

durch „Amt für Wohnen und Migration“ ersetzt.

2.   In § 7 Abs. 6 werden die Worte „Wohnungs- und Flüchtlings-
  amtes“ durch die Worte „Amts für Wohnen und Migration“   
  ersetzt.

§ 2

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 15.12.2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010   Christian Ude
            Oberbürgermeister

_______________________________ 

Verordnung über die Reinigung und Sicherung der 
öffentlichen Wege, Straßen und Plätze der Landeshaupt-
stadt München
(Straßenreinigungs- und -sicherungsverordnung)
vom 17. Dezember 2010

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund von Art. 51 Abs. 
4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes 
(BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
05.10.1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
20.12.2007 (GVBI. S. 958) und Art. 42 des Landesstraf- und 
Verordnungsgesetzes (LStVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13.12.1982 (BayRS 2011-2-I), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 12.04.2010 (GVBI. S. 169), folgende Verordnung:

§ 1 Inhalt der Verordnung

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinigungs- und 
Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen innerhalb der 
geschlossenen Ortslage der Landeshauptstadt München mit 
Ausnahme der Bundesautobahnen.

§ 2 Öffentliche Straßen

(1)  Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem  
  öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze.

(2)  Gehbahnen sind
  a)  die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und  
    von der Fahrbahn abgegrenzten Teile der öffentlichen   
    Straßen und die selbständigen, nur dem Fußgängerver-
    kehr dienenden öffentlichen Wege (Gehwege),
  b)  wenn kein solcher Gehweg besteht, die öffentlichen 
    Straßen selbst in der für den Fußgängerverkehr erforder-
    lichen Breite an ihrem Rande.

(3)  Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebietes, der in  
  geschlossener oder offener Bauweise zusammenhängend  
  bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, zur Bebauung
      u ngeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige  
  Bebauung unterbrechen den Zusammenhang nicht.

§ 3 Reinigungs- und Sicherungspflicht

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, die innerhalb der ge-  
  schlossenen Ortslage an öffentliche Straßen angrenzen 
  (Vorderlieger) oder über öffentliche Straßen erschlossen   
  werden (Hinterlieger), haben die auf sie entfallenden Flächen  
  der öffentlichen Straßen (Reinigungsfläche) zu reinigen und  
  die auf sie entfallenden Flächen der Gehbahnen (Sicherungs-
  fläche) in sicherem Zustand zu erhalten.
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(2) Ist an einem Grundstück ein Erbbaurecht oder ein Nieß-  
  brauch bestellt, so ist an Stelle des Eigentümers der Erbbau- 
  berechtigte oder der Nießbraucher verpflichtet.

(3)  Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Straßen oder  
  wird es über mehrere öffentliche Straßen erschlossen, so   
  besteht die Verpflichtung für jede dieser Straßen.

(4) Die nach Abs. 1 und 2 Verpflichteten bleiben auch dann   
  verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten   
  Dritter bedienen.

§ 4 Inhalt der Reinigungspflicht

Die Verpflichteten im Sinne von § 3 Abs. 1 und 2 haben die auf 
ihre Grundstücke entfallenden Reinigungsflächen stets in reinli-
 chem Zustand zu erhalten. Zu diesem Zweck haben sie die 
Reinigungsfläche insbesondere

a)  zu kehren und den Kehricht, Schlamm oder sonstigen Unrat  
  zu entfernen,
b)   bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger Staub-
  entwicklung zu besprengen,
c)   von Gras und Unkraut zu befreien, wobei keine chemischen,  
  ätzenden oder ähnlichen Unkrautvertilgungsmittel (auch kein  
  Streusalz) verwendet werden dürfen,
d)   bei Bedarf, insbesondere bei Tauwetter, durch Freimachen  
  der Straßenrinnen und sonstigen Entwässerungseinrichtun-
  gen zu entwässern.

§ 5 Inhalt der Sicherungspflicht

(1) Die Verpflichteten haben die auf ihr Grundstück entfallenden  
  Sicherungsflächen bei Schnee, Schneeglätte oder Eisbildung  
  in sicherem Zustand zu erhalten.

(2) Zu diesem Zweck haben sie an Werktagen spätestens bis  
  7.00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen spätes-
  tens bis 8.00 Uhr die Gehbahnen in ausreichender Breite von  
  Schnee zu räumen und bei Winterglätte mit Sand oder ande- 
  ren geeigneten Mitteln zu bestreuen bzw. das Eis zu besei- 
  tigen; die Anwendung von ätzenden Stoffen, wie z.B. Streu- 
  salz u.ä., ist untersagt. Diese Sicherungsmaßnahmen sind  
  bis 20.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie dies zur Verhütung  
  von Gefahren erforderlich ist.

§ 6 Reinigungsfläche

(1) Die Reinigungsfläche wird durch die seitlichen Grundstücks-
  grenzen der Vorderliegergrundstücke bestimmt. Sie ist der Teil  
  der öffentlichen Straße, der durch
  a) die Straßenbegrenzungslinien der Grundstücke,
  b) eine in der Mitte zwischen den Straßenbegrenzungslinien  
   der angrenzenden öffentlichen Straßen verlaufende Linie  
   (Mittellinie) und
  c) die von den Schnittpunkten der seitlichen Grundstücks-
   grenzen mit der Straßenbegrenzungslinie im rechten 
   Winkel zu dieser verlaufenden Verbindungslinien zur Mittel- 
   linie begrenzt wird.

(2)  Ist die Mittellinie mehr als 12 m von der Straßenbegrenzungs-
  linie entfernt, so tritt an die Stelle der Mittellinie eine Linie, die  
  in einem Abstand von 12 m von der Straßenbegrenzungslinie  
  verläuft.

(3) Straßenbegrenzungslinie ist die im Baulinienverfahren oder  
  im Bebauungsplan festgesetzte Straßenbegrenzungslinie.  
  Sind Straßenbegrenzungslinien nicht vorhanden oder
  entspricht die festgesetzte Linie nicht der tatsächlichen 
  Straßenführung, so tritt an die Stelle der Straßenbegren-  
  zungslinie die tatsächliche Grenze zwischen der öffentlichen  
  Straße und dem Grundstück.

(4) Zwischenflächen im Eigentum der Stadt, insbesondere Flä-
  chen für Stützmauern, Böschungen, Straßen- und Baumgrä-
  ben, Rasen- und Anlagenstreifen, Bahnkörper für Straßen-
  bahnen und U-Bahnen sowie künftiger Straßengrund oder  
  sonstige nicht bebaubare Restflächen werden bei der Ermitt- 
  lung der Mittellinie oder der an ihre Stelle tretenden Linien
  nicht angerechnet.

(5) Bei Eckgrundstücken erstreckt sich die Reinigungspflicht bis  
  zum Schnittpunkt der Verlängerungen der Mittellinien oder der  
  an ihre Stelle tretenden Linien.

(6) Die Tiefe der Reinigungsflächen am Ende von Sackstraßen  
  entspricht der Hälfte der Straßenbreite. Abs. 2 und 4 finden  
  entsprechende Anwendung.

§ 7 Sicherungsfläche

(1) Die Sicherungsfläche wird durch die seitlichen Grundstücks 
  grenzen des Vorderliegergrundstücks bestimmt. Sie ist der  
  Teil der Gehbahn, der durch

a)   die Straßenbegrenzungslinie des Grundstücks,

b)   die Begrenzungslinie der angrenzenden Gehbahn (Gehbahn-
  begrenzungslinie) und

c)   die von den Schnittpunkten der seitlichen Grundstücksgren-
  zen mit der Straßenbegrenzungslinie im rechten Winkel zu  
  dieser verlaufenden Verbindungslinie zur Gehbahnbegren - 
  zungslinie begrenzt wird.

(2) Bei nur dem Fußgängerverkehr dienenden öffentlichen We-
  gen tritt an die Stelle der Gehbahnbegrenzungslinien die   
  Mittellinie. Für ihre Ermittlung gilt die Vorschrift des § 6 Abs. 1  
  Buchst. b) entsprechend.

(3) Die Bestimmungen des § 6 Abs. 2, 3, 4, 5 und Abs. 6 Satz 1  
  gelten sinngemäß. 

§ 8 Vorder- und Hinterliegergrundstücke

(1) Vorderliegergrundstücke sind Grundstücke, die unmittelbar  
  oder nur durch Zwischenflächen im Sinne von § 6 Abs. 4 - mit  
  Ausnahme der dort genannten Bahnkörper für Straßen-
  bahnen und U-Bahnen - getrennt an die öffentlichen Straßen  
  grenzen.

(2) Hinterliegergrundstücke sind Grundstücke, die durch ein oder  
  mehrere selbständig reinigungspflichtige Grundstücke von der  
  Straße getrennt sind, über die sie erschlossen werden.

(3) Grundstücke werden über diejenigen öffentlichen Straßen  
  erschlossen, zu denen in rechtlich zulässiger Weise Zugang  
  genommen werden kann.

§ 9 Reinigungs- und Sicherungspflicht bei Vorder- und 
   Hinterliegergrundstücken

(1) Die Vorderliegergrundstücke bilden mit den ihnen zugeord-
  neten Hinterliegergrundstücken eine Einheit.

(2) Die Hinterliegergrundstücke werden denjenigen Vorderlieger- 
  grundstücken zugeordnet, mit welchen sie eine gemeinsame  
  Zuwegung von der öffentlichen Straße haben. Bildet die ge- 
  meinsame Zuwegung ein eigenes Grundstück, so gehört es  
  zur Einheit.

(3) Die Größe der gemeinsamen Reinigungs- und Sicherungs-
  flächen der Einheit bestimmt sich nach der Straßenfrontlänge  
  aller nach Absatz 2 der Einheit zuzurechnenden Grundstücke.
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(4) Bei mehreren gemeinsamen Zuwegungen obliegt es der   
  Landeshauptstadt München, Grundstücke unter Berücksichti-
  gung ihrer Entfernung von der Erschließungsstraße einzelnen
  Einheiten zuzuordnen. Abgesehen von den Fällen einer Ver-
  anlagung zur Straßenreinigungsgebühr entscheidet die Lan-
  deshauptstadt München nur auf Antrag der Beteiligten, wenn
  unter den Beteiligten keine Einigung erzielt wird.

§ 10   Verteilung der Reinigungs- und Sicherungspflicht bei  
      mehreren Verpflichteten

(1) Jeder zur Einheit gehörende Verpflichtete hat die zur Erfül - 
  lung  der auf die Einheit entfallenden Reinigungs- und Siche- 
  rungspflicht erforderlichen Leistungen während eines nach  
  den folgenden Absätzen festzusetzenden Zeitraumes ohne  
  Rücksicht auf Größe und Bebaubarkeit seines Grundstücks  
  vollständig zu erbringen.

(2) Die Leistungen sind von den Verpflichteten in Zeitabschnitten  
  zu erbringen, die in demselben Verhältnis zueinander stehen  
  wie die Längen der auf die Einheit entfallenden, der Straße  
  zugekehrten vorderen Grundstücksgrenzen. Bildet die ge-  
  meinsame Zuwegung ein eigenes Grundstück, so ist der vor  
  diesem liegende Teil der öffentlichen Straße im vorbeschrie- 
  benen Verhältnis zu übernehmen.

(3) Die zu einer Einheit gehörenden Verpflichteten haben in einer  
  schriftlichen Vereinbarung zu regeln, in welcher Reihenfolge  
  und in welchem Zeitraum die einzelnen Verpflichteten ihre
  Leistungen erbringen. Eine von den Absätzen 1 und 2 abwei- 
  chende Regelung ist zulässig, wenn gewährleistet ist, dass  
  die auf die Einheit entfallende Reinigungs- und Sicherungs-
  pflicht ordnungsgemäß erfüllt wird.

(4) Kommt eine Vereinbarung zwischen den Verpflichteten nicht  
  zustande, so ist der Eigentümer des Vorderliegergrundstücks  
  berechtigt,

  a)  eine Entscheidung der Landeshauptstadt München über  
    die Reihenfolge und den Zeitraum, in denen die einzelnen  
    Verpflichteten ihre Leistungen zu erbringen haben, herbei- 
    zuführen, oder

  b) die Aufgaben aus der Reinigungs- und Sicherungspflicht  
   mit der Wirkung auf einen Dritten zu übertragen, dass die  
   Verpflichteten die dafür anfallenden Aufwendungen nach  
   Maßgabe des Abs. 2 zu tragen haben. 

§ 11 Haftung bei mehreren Verpflichteten

(1) Jeder Verpflichtete haftet während des Zeitraumes, in dem er  
  nach der Vereinbarung oder nach der Festlegung der Landes- 
  hauptstadt München verpflichtet ist, die Aufgaben aus der
      R einigungs- und Sicherungspflicht zu erfüllen, dafür, dass die  
  Reinigungs- und Sicherungsflächen den §§ 4 und 5 entspre- 
  chend gereinigt und in einen sicheren Zustand versetzt wer-
  den.

(2) Solange eine Vereinbarung nicht zustande gekommen oder  
  die Festlegung der Landeshauptstadt München nicht herbei- 
  geführt worden ist, ist der Eigentümer des Vorderliegergrund-
  stücks verpflichtet, die Reinigungs- und Sicherungsflächen zu  
  reinigen und in einen sicheren Zustand zu versetzen. Er ist  
  berechtigt, nach Maßgabe des § 10 Abs. 2 auf die zur Einheit  
  gehörenden Verpflichteten zurückzugreifen.

§ 12 Befreiungen

(1) Verpflichtete, die an die städtische Straßenreinigung nach  
  Maßgabe des § 2 der Straßenreinigungssatzung in der jeweils  
  gültigen Fassung angeschlossen sind, sind für die ange-
  schlossenen Teile der Reinigungs- und Sicherungsflächen  
  von  den in §§ 4 und 5 aufgeführten Reinigungs- und Siche-

  rungsmaßnahmen befreit.

Die Verpflichteten haben jedoch

 a)  Schnee, der von Gesimsen, Balkonen oder Dächern auf  
   die Gehbahnen herabfällt oder herabgeworfen wird, unver- 
   züglich zu räumen,

 b)  die Straßenrinnen der in der Anlage zur Straßenreinigungs- 
   satzung mit dem Buchstaben F gekennzeichneten Ver-  
   kehrsflächen freizumachen (s. § 4 Abs. 1 Buchst. d)).

(2) Solange die städtische Straßenreinigung durch außerordentli- 
  che Umstände, wie Unwetterkatastrophen, plötzlichen Wetter- 
  umschlag oder Streik gehindert ist, die Reinigungs- und
  Sicherungspflichten an Stelle der Verpflichteten zu erfüllen,  
  leben die in § 5 Abs. 1 genannten Sicherungspflichten in  
  vollem Umfang, die in § 4 Abs. 1 Buchst. a), b) und d) ge-  
  nannten Reinigungspflichten insoweit wieder auf, als es zur  
  Abwendung schwerer Beeinträchtigungen der öffentlichen  
  Reinlichkeit und zur Verhütung von Gefahren für Leben,   
  Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. In diesem  
  Fall dürfen die für das Streuen benötigten Sandmengen aus  
      d en Sandkästen der städtischen Straßenreinigung entnom- 
  men und auch sonstige zur Abstumpfung der Glätte geeigne- 
  te Streumittel verwendet werden. Der Eintritt eines solchen  
  Falles wird jeweils durch Rundfunk, Presse, Anschlag oder  
  auf eine sonstige geeignete Weise bekanntgegeben. Diese  
  Verpflichtung besteht nicht, wenn die Reinigung mit Rücksicht  
  auf den Straßenverkehr nicht zumutbar ist.

§ 13 Bewehrung

Wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   die von ihm zu betreuende Reinigungsfläche (§ 6 dieser Ver- 
  ordnung) nicht ausreichend oder mit nicht zugelassenen Mit- 
  teln reinigt (§ 4 dieser Verordnung),

2.   auf der ihm zugewiesenen Sicherungsfläche (§ 7 dieser   
  Verordnung) die Sicherungsaufgaben nicht ausreichend, nicht  
  rechtzeitig oder mit nicht zugelassenen Mitteln wahrnimmt
  (§ 5 dieser Verordnung),

kann gemäß Art. 66 Ziff. 5 des Bayerischen Straßen- und Wege-
gesetzes mit Geldbuße belegt werden.

§ 14 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft. Sie gilt 
  20 Jahre.

(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Reinigung und   
  Sicherung der öffentlichen Wege, Straßen und Plätze der   
  Landeshauptstadt München (Straßenreinigungs- und -siche- 
  rungsverordnung) vom 20.12.1990 (MüABI. S. 472), außer  
  Kraft.

Der Stadtrat hat die Verordnung am 15.12.2010 beschlossen.

München, 17. Dezember 2010   Christian Ude
            Oberbürgermeister

_______________________________ 
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Bekanntmachung
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2009 der 
Stadtgüter München

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 15. De-
zember 2010 den Jahresabschluss und den Lagebericht der 
Stadtgüter München für das Wirtschaftsjahr 2009 (01. Januar 
2009 - 31. Dezember 2009) festgestellt und über die Behandlung 
des Jahresergebnisses beschlossen.
München, 16. Dezember 2010

Kommunalreferat
Stadtgüter München

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Die Buchführung und der Jahresabschluss für das Jahr 2009 
entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechts-
vorschriften und der Betriebssatzung. Der Jahresabschluss 
vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Der Lage-
bericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Unternehmens 
und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung 
zutreffend dar. Die wirtschaftlichen Verhältnisse wurden geprüft; 
sie geben keinen Anlass zu Beanstandungen.

München, 24.03.2010

Bayerischer Kommunaler
Prüfungsverband

Dr. Pentenrieder      Wiedemann
Wirtschaftsprüfer      Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtgüter München 
werden hiermit festgestellt.

Der Jahresgewinn in Höhe von 24.524,50 € wird in die Bilanz 
2010 vorgetragen und der allgemeinen Rücklage zugeführt. Für 
das Wirtschaftsjahr 2009 wird gemäß Art. 102 Abs. 3 GO die 
Entlastung erteilt.

München, 15. Dezember 2010

gez. Christian Ude      gez. Gabriele Friderich
Oberbürgermeister      Berufsm. Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtgüter Mün-
chen liegen in der Zeit vom 10. Januar 2011 bis 21. Januar 2011 
jeweils von 9.00 - 15.00 Uhr, am Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr, 
im Verwaltungsgebäude der Stadtgüter München, Freisinger 
Landstraße 153, 80939 München, zur Einsicht auf.

_______________________________ 

Bekanntmachung
über den Abschluss des Wirtschaftsjahres 2009 der
Markthallen München

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 15. Dezem-
ber 2010 den Jahresabschluss (Jahresbilanz und Gewinn- und 
Verlustrechnung) der Markthallen München für das Wirtschafts-
jahr 200 (1. Januar bis 31. Dezember 2009) festgestellt und be-
schlossen, den Jahresverlust in Höhe von 174.999,67 € mit den 
Gewinnvorträgen der Vorjahre (3.675.337,05 €) zu verrechnen. 
Auch die Abführung der Stammkapitalverzinsung in Höhe von 
127.822,50 € (Beschluss des Stadtrates vom 06.11.2002) 

erfolgt aus den Gewinnvorträgen der Vorjahre.

München, 15. Dezember 2010   Markthallen München

gez. Gabriele Friderich     gez. Rainer Hechinger
Erste Werkleiterin      Zweiter Werkleiter

„ Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 
12. Mai 2010

„Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht der Markthallen München, 
für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2009 
geprüft. Durch Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung 
erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Eigenbetriebs. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebs. 
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durch-
geführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs 
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und Art. 107 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in 
Verbindung mit der Verordnung über das Prüfungswesen zur 
Wirtschaftsführung der Gemeinden, der Landkreise und der 
Bezirke unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu 
planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicher-
heit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Eigenbetriebs Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der 
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und 
rechtliche Umfeld des Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über 
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung 
der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Werkleitung des Eigenbetriebs sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festge-
stellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß 
§ 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere 
Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurtei-
lung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
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Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach 
unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-
dungen.“

München, den 12. Mai 2010 

PricewaterhouseCoopers
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Kerstin Kraus)       (ppa. Lothar Härtl)
Wirtschaftsprüferin      Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht der Markthallen München für 
das Wirtschaftsjahr 2009 werden hiermit festgestellt.
München, 15. Dezember 2010

gez. Christian Ude      gez. Gabriele Friderich
Oberbürgermeister      Berufsm. Stadträtin

Der Jahresabschluss 2009 und der Lagebericht der Großmarkt-
halle München liegen in der Zeit vom 07. Januar 2011 bis 20. 
Januar 2011 jeweils von 9.00 bis 15.00 Uhr - am Freitag von 8.00 
bis 12.00 Uhr -, im Verwaltungsgebäude der Markthallen Mün-
chen, Schäftlarnstraße 10, Zimmer Nr. 108 a, 81371 München, 
zur Einsicht aus.

Rainer Hechinger
Zweiter Werkleiter

_______________________________ 
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Hinweis

Die

• Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Ausländer-
beirats in der Landeshauptstadt München am 28.11.2010

musste zwischenzeitlich aus Datenschutzgründen aus der im Internet archivierten
Fassung des Münchner Amtsblatts entfernt werden.
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Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Nutzung von Grundwasser zum Betreiben der Brunnen-
anlage der Stadtwerke München GmbH, Unternehmens-
bereich Verkehr, Emmy-Noether-Str. 2, 80287 München;
Standort: Hauptbahnhof, Bahnhofplatz Fl. Nr. 6776/0 
(Gem. München Sektion IV)

Am Standort Hauptbahnhof, Bahnhofplatz Fl. Nr. 6776/0 (Gem. 
München Sektion IV) beabsichtigt die Stadtwerke München 
GmbH, Unternehmensbereich Verkehr den Betrieb einer Brun-
nenanlage zu Kühlzwecke. Beantragt wurde mit Schreiben vom 
08.12.2009 eine jährliche Grundwasserentnahme-/ Versicke-
rungsmenge von 120.000 m³. 

Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. 
Entsprechend §§ 3a, 3c des Gesetzes zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 (jährliche 
Grundwasserentnahme zwischen 100.000 m³ und 10 Millionen 
m³) war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die zu 
schützenden Güter nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 
München, Sachgebiet UW 23, Zimmer 4069 nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (Tel. Nr. 089/233-47586) eingesehen 
werden. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser Tele-
fonnummer eingeholt werden.
München, 9. Dezember 2010  Landeshauptstadt München
                                                Referat für Gesundheit und   
           Umwelt
                                      RGU-UW 23
 

_______________________________ 

 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Nutzung von oberflächennahem Grundwasser zum 
Betreiben der Brunnenanlage der Stadtwerke München, 
Unternehmensbereich Verkehr, Emmy Noether-Str. 2, 80287 
München;
Standort: Innsbrucker Ring / Bad-Schachener-Straße 
Fl. Nr. 18393/41, Gem. München  Sektion IX

Am Standort Innsbrucker Ring / Bad-Schachener-Straße Fl. Nr. 
18393/41, Gemarkung München Sektion IX beabsichtigt die 
Stadtwerke München GmbH, Unternehmensbereich Verkehr 
den Betrieb einer Brunnenanlage zu Kühl- bzw. Wärmezwe-
cken. Beantragt wurde mit Schreiben vom 26.03.2010 eine 
jährliche Grundwasserentnahme-/ Versickerungsmenge von 
400.000 m³.
 
Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaub-
nis gemäß Art. 15 Bayer. Wassergesetz (BayWG) erforderlich. 
Entsprechend §§ 3a, 3c des Gesetzes zur Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) i.V.m. Anlage 1 Nr. 13.3.2 (jährliche 
Grundwasserentnahme zwischen 100.000 m³ und 10 Millionen 
m³) war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzel-
falls festzustellen, ob die Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben, dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die zu 
schützenden Güter nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a Satz 2 Halbsatz 2 
UVPG öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Gesundheit und Umwelt, Bayerstr. 28 a, 80335 
München, Sachgebiet UW 23, Zimmer 4069 nach vorheriger 
telefonischer Anmeldung (Tel. Nr. 089/233-47586) eingesehen 
werden. Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser Tele-
fonnummer eingeholt werden.
       
München, 7. Dezember 2010  Landeshauptstadt München
                                                Referat für Gesundheit und   
           Umwelt
                                      RGU-UW 23
 

_______________________________ 

 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung;
Nutzung von oberflächennahem Grundwasser zum Betrei-
ben einer Wärmepumpen und
Kälteanlage, Betreiberin: Bärbl Hoffmann Januschke
Standort: Morungenstr.3, Haberlandstr. 57/59, 
Flurst.Nrn.435/6 u.430/7

Am Standort in der Morungenstr.3,Haberlandstr.57/59,Flurst.
Nrn.435/6 u.430/7 beabsichtigt Frau Bärbl Hoffmann Januschke 
den Betrieb einer Brunnenanlage zu Kühl- bzw. Wärme-
zwecken.Beantragt wurde am 19.08.10 eine jährliche Grund-
wasserentnahme / Versickerungsmenge von max.763.200 m³.

Für die geplante Maßnahme ist eine wasserrechtliche Erlaubnis 
gemäß Art.15 Bayer. Wassergesetz (BayWG)erforderlich.Ent-
sprechend §§ 3 a,3 c des Gesetzes zur Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG)i.V.m.Anlage 2 Nr.13.3.2 (jährliche Grundwas-
serentnahme zwischen 100.000 m ³ und 10 Millionen m ³) 
war im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
festzustellen,ob die Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die allgemeine Vorprüfung hat ergeben,dass das genannte 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf,da 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt und die zu 
schützenden Güter nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a Satz 2 Halbsatz
2 UVPG öffentlich bekannt gemacht.Es wird darauf hinge-
wiesen,dass die Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist.

Das Protokoll über die Vorprüfung des Einzelfalls kann beim 
Referat für Gesundheit und Umwelt,Bayerstr.28 a,80335 
München,Sachgebiet UW 23,Zimmer 4068 nach vorheriger
telefonischer Anmeldung (Tel.Nr.089/233 47576)eingesehen 
werden.Weitere Auskünfte können ebenfalls unter dieser 
Telefonnummer eingeholt werden.

München, 13. Dezember 2010  Landeshauptstadt München
                                                Referat für Gesundheit und   
           Umwelt
                                      RGU-UW 23
 

_______________________________ 

 



Amtsblatt der Landeshauptstadt München – Nr. 36/2010

480

Vorbescheidsverfahren
Zustellung des Bescheides

Vollzug der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
gemäß Art. 71 i.V.m. Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Der TIHON-Stiftung wurde mit Bescheid vom 17.12.2010 
gemäß Art. 71 BayBO folgender Vorbescheid für den Neubau 
einer russisch-orthodoxen Kirche mit Gemeindezentrum und 
Kindertagesstätte auf dem Grundstück Knappertsbuschstr. 26 , 
Fl.Nr. 575/7, Gemarkung Daglfing, erteilt:

Das Vorhaben liegt in einem Bereich, der planungsrechtlich 
nach § 30 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) zu beurteilen 
ist. Es gilt der Bebauungsplan Nr. 43c, rechtsverbindlich seit 
11.05.1966.

Beantwortung der Einzelfragen:

Frage 1: 
Ist der Gesamtgebäudekomlex so wie geplant realisierbar?

Antwort: 
Diese Frage ist unzulässig. Die gestellte Frage ist keine 
Einzelfrage, sondern eine Allgemein- bzw. Sammelfrage, sie 
widerspricht Art. 71 Abs. 1 BayBO und ist demnach unzulässig.

Frage 2: 
Welche Anzahl von Pkw- Stellplätzen ist erforderlich?

Antwort: 
Diese Frage ist unzulässig. Der Nachweis über den erforder-
lichen den Pkw- Stellplatzbedarf ist hierbei vom Antragsteller 
zu führen und kann nicht im Rahmen eines Vorbescheids 
abgefragt werden.

Frage 3: 
Ist eine Wechselnutzung der KFZ- Stellplätze möglich?

Antwort: 
Ja, eine Wechselnutzung ist möglich, wenn sichergestellt 
werden kann, dass eine gleichzeitige Nutzung der Gebäude 
auf dem Grundstück auszuschließen ist. Ein entsprechender 
Nachweis ist hierbei zu erbringen.

Frage 4: 
Kann eine Befreiung vom Bebauungsplan, statt katholische Kir-
che jetzt russisch-orthodoxe Kirche in Aussicht gestellt werden?

Antwort: 
Die Befreiung von der im Bebauungsplan festgesetzten Nut-
zungsart „Katholisch Kirche“ zu „Russisch-orthodoxe Kirche“ 
wird unter der Voraussetzung in Aussicht gestellt, dass im Bau-
genehmigungs- bzw. Wettbewerbsverfahren die planungsrecht-
liche Verträglichkeit, inbesondere die verkehrlichen Belange 
und somit die Einhaltung des Gebotes der Rücksichtnahme 
durch Vorlage eines Verkehrsgutachten nachgewiesen wird (§ 
31 Abs. 2 BauGB).

Die Inaussichtstellung ist möglich, da die grundsätzlich religiöse 
Nutzung des Grundstückes erhalten bleibt. Die Grundzüge der 
Planung werden damit nicht berührt. Durch die Bedingung ist 
sichergestellt, dass städtebauliche und nachbarliche Interessen 
gewahrt bleiben.

Frage 5: 
Wird eine Befreiung wegen der GFZ – Überschreitung in Aus-
sicht gestellt. 

Antwort: 
Die Geschossflächenzahl (GFZ) ist in den Antragsunterlagen 
zum Vorbescheid mit 0,66 angegeben. Die zulässige GFZ 
gemäß Bebauungsplan beträgt 0,7. Die geplante GFZ ist damit 

nicht überschritten. Eine Befreiung ist nicht erforderlich.

Bauplanungsrechtliche Hinweise:

Im Rahmen der Überprüfung der vorgelegten Unterlagen zum 
Vorbescheid wurden, unabhängig von den gestellten Fragen 
Abweichungen zum Bebauungsplan festgestellt.

Es wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass Befreiungen 
zu den vorgenannten Abweichungen zum Bebauungsplan 
wegen des Umfanges und der städtebaulichen Bedeutung der 
Maßnahme im Rahmen dieser Bauvoranfrage nicht in Aussicht 
gestellt werden können.

Im Hinblick auf die städtebauliche Bedeutung des Vorhabens 
ist eine mögliche Bebauung mit Befreiungen im Rahmen eines 
Wettbewerbsverfahrens zu klären. Das Wettbewerbsverfahren 
ist durch den Antragsteller in Absprache mit dem Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung – HAII-Stadtplanung durchzu-
führen. 

Nachbarwürdigung:

Die Zustellung der Baugenehmigung an die Nachbarn nach 
Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO wird aufgrund der großen Zahl an 
Beteiligten entsprechend Art. 66 Abs. 2 BayBO durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt.

Die Nachbarn haben die Möglichkeit entsprechend der Rechts-
behelfsbelehrung gegen den Bescheid Klage einzulegen.

Bestandteil des Bescheides sind unter anderem 10 Dupl.Pl. 
Nr. 2010/011322, 2 Dupl. Pl. Nr. 10/082853 und 2 Dupl. Pl. Nr. 
10/082853 (Baumbestandsplan  mit Lageplan).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-
gericht in München, Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 
80005 München, Hausanschrift: Bayerstr. 30, 80335 München, 
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt München) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen 
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBl Nr. 
13/2007 vom 29.06.2007) wurde das Widerspruchsverfahren im 
Bereich des Baurechts abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

- Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-Mail) 
ist unzulässig.

- Eine Klage, die sich allein gegen die Höhe der Kosten richtet, 
hat keine aufschiebende Wirkung (§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO). 
Es besteht jedoch die Möglichkeit, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht München (Adresse s.o.) Antrag auf Anordnung der 
aufschiebenden Wirkung der Klage zu stellen (§ 80 Abs. 5 Satz 
1 VwGO).
Bei der Anforderung von öffentlichen Abgaben und Kosten 
(§ 80 Abs. 2 Ziffer 1 VwGO) ist der Antrag nach § 80 Abs. 5 
VwGO an das Bayerische Verwaltungsgericht München nur 
zulässig, wenn die Landeshauptstadt München, Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung, Hauptabteilung IV, Lokalbau-
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kommission einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung ganz 
oder zum Teil abgelehnt hat oder über diesen Antrag ohne 
Mitteilung eines zureichenden Grundes in angemessener Frist 
sachlich nicht entschieden hat oder die Vollstreckung droht (§ 
80 Abs. 6 VwGO).
Diese Anträge hemmen nicht den Lauf der Rechtsmittelfrist. 
D.h. nur eine Klageerhebung verhindert, dass der Bescheid 
bestandskräftig wird.

- Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum Verwal-
tungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten.

Hinweise:

Die Nachbarn können die Akten des Baugenehmigungsverfah-
rens bei der Landeshauptstadt München, Referat für Stadtpla-
nung und Bauordnung, Hauptabteilung IV - Lokalbaukommis-
sion, Blumenstr. 19, Zimmer 322 bzw. 320, während folgender 
Sprechzeiten einsehen:

Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 10.00 
Uhr bis 12.00 Uhr.

Bei vorheriger telefonischer Vereinbarung (Telefon 233 - 25569) 
kann auch außerhalb dieser Zeiten Einsicht in die Unterlagen 
genommen werden.

Die Nachbarzustellung der Baugenehmigung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshauptstadt Mün-
chen als bewirkt.

München, 17. Dezember 2010  Landeshauptstadt München
           Referat für Stadtplanung und  
           Bauordnung – HA IV
           Lokalbaukommission

_______________________________ 

Bekanntmachung der SWM Versorgungs GmbH über die 
Änderung der Wasserpreise
Ab dem 01.01.2011 gelten neue Verkaufspreise

Alle Grund- und Bereitstellungspreise werden tagesgenau 
abgerechnet. Alle Preise ab Punkt 2 sind auf zwei Stellen 
nach dem Komma kaufmännisch gerundet. Die Bruttopreise 
enthalten die Umsatzsteuer in Höhe von 7% bzw. 19% und sind 
kaufmännisch gerundet. 

1 Verbrauchspreis
 Der Preis für einen Kubikmeter Wasser beträgt 1,5836   
 Euro (1,48 Euro netto). Dieser Preis gilt auch bei vorüber- 
 gehendem Wasserbezug, soweit nichts anderes vereinbart  
 ist.

2 Grundpreis 

2.1  Grundpreise für Hausanschlüsse mit eingebautem 
 Wasserzähler.

 Der Grundpreis beträgt je Zähler und Monat
 
 Bei Nenndurchfluss              netto                      brutto
  2,5 m³/h 6,42 Euro 6,87 Euro
  6,0 m³/h 10,90 Euro 11,66 Euro
  10,0 m³/h 17,94 Euro 19,20 Euro
  15,0 m³/h 34,67 Euro 37,10 Euro
  40,0 m³/h 46,22 Euro 49,46 Euro
  60,0 m³/h 61,61 Euro 65,92 Euro
  150,0 m³/h 92,42 Euro 98,89 Euro

2.2  Grundpreise für Hausanschlüsse ohne eingebautem 
 Wasserzähler (nur bei bestimmten Anschlüssen nach 
 Absprache vorübergehend noch möglich). 

 Der Grundpreis beträgt nach Nennweite des Hausan-
 schlusses und Monat
                                             netto                       brutto
 Bei DN ≤ 80  34,67 Euro 37,10 Euro
 Bei DN 100 46,22 Euro  49,46 Euro 
 Bei DN 150 61,61 Euro 65,92 Euro
 Bei DN ≥ 200  92,42 Euro 98,89 Euro 

  Als Hausanschlüsse ohne eingebauten Wasserzähler    
 gelten  auch Abzweigungen ohne entsprechende Mess-
 einrichtung. Der Grundpreis hierfür wird gegebenenfalls   
 zusätzlich zu Ziffer 2.1 verrechnet.

2.3 Grundpreise bei vorübergehendem Wasserbezug mit 
 ständigem Standort.

 Der Grundpreis beträgt je Zähler und Monat
 
 Bei Nenndurchfluss              netto                      brutto
  ≤ 6,0 m³/h 32,09 Euro 34,34 Euro 
  10,0 m³/h 46,22 Euro  49,46 Euro 
  ≥ 15,0 m³/h 79,57 Euro 85,14 Euro 

2.4 Grundpreise bei vorübergehendem Wasserbezug mit 
 wechselndem Standort.

 Der Grundpreis beträgt je Zähler und Monat

 Bei Nenndurchfluss              netto                      brutto
  ≤ 6,0 m³/h 41,06 Euro 43,93 Euro 
  10,0 m³/h 55,20 Euro 59,06 Euro 
  ≥ 15,0 m³/h 89,86 Euro 96,15 Euro 

2.5 Für die Ablesung bei Schachtwasserzählern wird ein 
 Zuschlag auf den jeweiligen Grundpreis von 2,68 Euro 
 (2,50 Euro netto) monatlich erhoben. 

3  Bereitstellungspreis
 Der Bereitstellungspreis für eine Reserve- oder Zusatz-
 versorgung richtet sich nach der Pumpenleistung der 
 Eigenwasserversorgungsanlage und beträgt monatlich   
  24,04 Euro (22,47 Euro netto) pro angefangener instal-
 lierter  Kubikmeter-Stundenleistung (m³/h).

4  Sonstige Beträge bei Wasseranschluss zu vorübergehen-
 den Zwecken

4.1 Für Aufstellung, Auswechslung oder Ausbau von Garten-
 wasserzählern und Hydrantenstandrohren werden dem   
  Antragsteller jeweils 91,26 Euro (76,69 Euro netto) in 
 Rechnung gestellt.

4.2 Vor der Vermietung eines Hydrantenstandrohrs oder einer  
 sonstigen Wasserzählereinrichtung ist ein unverzinslicher  
 Betrag von 400,00 Euro zu entrichten. Forderungen der   
 SWM infolge Verlust oder Beschädigung des Hydranten-
 standrohrs oder einer sonstigen Wasserzählereinrichtung  
 bzw. Beschädigung der Hydranten sowie sonstige Rest-
 ansprüche werden mit diesem Betrag verrechnet. Differen-
  zen werden durch Erstattung bzw. Nachforderung ausge-
 glichen.

4.3 Ist der Wasserverbrauch nicht zu ermitteln, so wird ein von  
 den SWM geschätzter Verbrauch nach konkreten Anhalts- 
 punkten zugrunde gelegt. Fehlen solche Angaben, wird ein  
 Mindestverbrauch von 200m³ Wasser pro Jahr verrechnet.  
 Dem Kunden bleibt vorbehalten, Nachweis über einen 
 geringeren Verbrauch zu führen.
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5  Sonstige Preise

5.1  Abrechnungspreise
 - Zwischenabrechnung¹: 18,25 Euro (15,34 Euro netto)
 - Zweitkontenführung2 (Preis je zusätzlicher Rechnung):  
   18,25 Euro (15,34 Euro netto)
 - Ausfertigung einer Rechnungszweitschrift: 2,98 Euro 
    (2,50 Euro netto)

¹) Hierzu müssen vom Kunden die Zählerstände mitgeteilt werden
2) Bezieht der Kunde von den SWM neben Wasser auch Strom oder Erdgas, können 
die SWM eine gemeinsame Rechnung für alle von ihm bezogenen Sparten (Strom, 
Wasser, Erdgas) erstellen. Wünscht der Kunde für einzelne Sparten eine getrennte 
Rechnung (z. B. Trennung von Strom-/Wasser- und Erdgasrechnung), so wird dem 
Kunden für die zweite (und ggf. weitere) Rechnung(en) ein Entgelt gem. Preisblatt 
berechnet

5.2  Preise bei Zahlungsverzug (je Vorgang)
 - Mahnkosten: 5,00 Euro (umsatzsteuerfrei)
 - Zahlungseinziehung durch einen Beauftragten: 
   34,15 Euro 
    (Inkassokosten; umsatzsteuerfrei)
 - Bearbeitungskosten je Rücklastschrift: 5,00 Euro 
   (umsatzsteuerfrei)
 - Bankkosten je Rücklastschrift (Betrag abhängig von den  
   Kosten der jeweiligen Bank)
 - Stundungskosten: 10,00 Euro (umsatzsteuerfrei)
 - Kosten für Ratenplanerstellung: 20,00 Euro 
   (umsatzsteuerfrei)
5.3  Preise bei Unterbrechung/Wiederherstellung der 
 Versorgung (je Vorgang)
 - Unterbrechung der Versorgung (umsatzsteuerfrei): 
   34,15 Euro 
 - Wiederherstellung der Versorgung: 64,44 Euro 
   (54,15 Euro netto)

6  Kosten der Spülung von Feuerlösch- und Brandschutz-
 anlagen
 Für die 1. Spülung einer Anschlussleitung (auch stillgelegte 
 Anschlussleitungen) werden 113,05 Euro (95,00 Euro    
 netto), für jede weitere Spülung (auch stillgelegte An   
 schlussleitungen), (z. B. Hydrant oder Sprinkleranlage)   
 23,80 Euro (20,00 Euro netto) verrechnet.

7.  Sonstige Bedingungen
Es gelten die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)“ und die „Ergänzende 
Bedingungen der SWM Versorgungs GmbH (SWM) für den 
Wasseranschluss und die Wasserversorgung nach Standard-
verträgen (Anlage zur AVBWasserV)“ in der jeweils gültigen 
Fassung

Das bisherige Tarif-Preisblatt Wasser der SWM Versorgungs 
GmbH tritt am 31.12.2010 außer Kraft

München, den 30.12.2010                  SWM Versorgungs GmbH

 

Ergänzende Bedingungen der SWM Versorgungs GmbH 
(SWM) für den Wasseranschluss und die Wasserversor-
gung nach Standardverträgen (Anlage zur AVBWasserV)
Anlage zur „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 
(BGBl. I S. 750, 1067) in der jeweils gültigen Fassung. 
Gültig ab 01.01.2011

Inhalt:

1   Vertragsangebot
2   Vertragsabschluss
3   Wasserlieferung
4   Hausanschluss

5   Mitteilungspflichten
6   Wasserpreis
7   Kostensätze
8   Abrechnung und Bezahlung
9   Baukostenzuschuss und Hausanschlusskosten
10  Sonderabgaben, Bekanntgabe
11  Datenspeicherung
12  Schlussbestimmung

1    VERTRAGSANGEBOT

1.1  Soweit die SWM Versorgungs GmbH (im Folgenden kurz 
SWM genannt) Wasseranschlüsse erstellt und vorhält und 
Wasser liefert, erfolgt die Wasserver sorgung nach einheitli-
chen Bedingungen. Diesen Versorgungsverhältnissen liegen 
die AVBWasserV sowie die Anlage zur AVBWasserV in der 
jeweils gültigen Fassung zugrunde. Unberührt bleiben hiervon 
ab weichende Vereinbarungen sowie Allgemeine Bedingungen 
nach § 1 Absatz 3 AVBWasserV.
Die SWM sind berechtigt, die Anlage zur AVBWasserV nach 
öffentlicher Bekanntgabe zu ändern.

1.2   Die §§ 2 bis 34 AVBWasserV und die Anlage zur 
AVBWasserV gelten bei den SWM im Rahmen des Zulässigen 
auch für Verträge mit Industrieunternehmen und Löschwasser-
beziehern, für Verträge mit Weiterver teilern jedoch nur, soweit 
nichts anderes bestimmt ist.

2    VERTRAGSABSCHLUSS

2.1   Kunden der Wasserversorgung der SWM

2.1.1  Die SWM schließen den Anschluss- und Versorgungs-
vertrag mit dem Eigentümer des zu versorgenden Grundstücks 
oder mit dem Erbbauberechtigten ab. Eine Vereinbarung, 
wonach ein Mieter oder Pächter die Bezahlung der Wasserrech-
nungen übernimmt, befreit den Vertragspartner der SWM nicht 
von seiner Zahlungspflicht. Auch kommt durch die Wasserent-
nahme ein Vertrag mit den SWM gemäß § 2 Absatz 2 
AVBWasserV zustande.

2.1.2  Als Wohnungseigentümer, Gesamthandseigen tümer und 
Miteigentümer nach Bruchteilen haften die Vertragspartner ge-
genüber den SWM gesamt schuldnerisch und bevollmächtigen 
einen Vertreter, die Rechtsgeschäfte im Zusammenhang mit 
dem Vertrags verhältnis für alle Eigentümer vorzunehmen und 
ver pflichten ihn, Personenwechsel und sonstige wesentliche 
Änderungen den SWM unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die an einen Eigentü-
mer abgegebenen Erklärungen der SWM auch für die übrigen 
Eigentümer wirksam.

2.1.3  Unberührt bleiben Verträge, die von den SWM aus be-
sonderen Gründen mit einem anderen als dem vorgenannten 
Personenkreis abgeschlossen worden sind oder werden (zum 
Beispiel für vorübergehenden Wasserbezug).

2.2   Voraussetzungen für die Erstellung eines Wasser-
   anschlusses, Versagungsgründe

Ist die Wasserversorgung eines Grundstücks für die SWM tech-
nisch, betrieblich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, kann der 
Anschluss zu Standard bedingungen versagt werden.

2.3   Anzuschließende Grundstücke

2.3.1  Als Grundstück im Sinne dieser Bedingungen gilt ohne 
Rücksicht auf die Grundbuchzeichnung jede zusammenhän-
gende Grundfläche, die eine selbstständige wirtschaftliche 
Einheit bildet. Dies gilt auch für Reihenhäuser, Doppelhaus-
hälften und ähnliche Objekte, die ohne rechtliche Teilung des 
Grundstücks in Wohnungseigentum stehen.
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2.3.2   Jedes Grundstück ist gesondert und ohne Zu sammen-
hang mit den Nachbargrundstücken über eine eigene An-
schlussleitung an das Verteilungsnetz anzuschließen. Befinden 
sich auf dem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt 
von Menschen bestimmte Gebäude, so wird grundsätzlich jedes 
dieser Gebäude, insbesondere dann, wenn ihm eine eigene 
Hausnummer zugeteilt ist, wie ein eigenes Grundstück behan-
delt.

2.4  Anschlussverfahren bei Anschlusserstellung

2.4.1  Dem Antrag ist ein Lageplan im Maßstab 1:1000 beizu-
geben, der die Flurstücksnummern, die Eigentums verhältnisse, 
die Hausnummern, die Baulinien, die Bebauung, die Wegean-
lagen und die Höhenlage der anzuschließenden und der an sie 
angrenzenden Grund stücke ausweist. Bei bebauten Grundstü-
cken ist ferner ein Kellerumgriff im Maßstab 1:100 beizufügen, 
aus dem die gewünschte Einbaustelle der Wasserzähleranlage 
und die Einführungsstellen der übrigen Versorgungsleitungen, 
die Lage der Abwasserleitung, der Klär- und Versitzgruben und 
der Öltanks sowie aller anderen Tiefbauobjekte und der nach 
Baumschutzverordnung geschützten Bäume zu ersehen sind. 

2.4.2  Im Antrag ist anzugeben, ob sich auf dem Grundstück 
eine Eigengewinnungsanlage befindet. Als Eigengewinnungs-
anlage gilt jede Wasserversorgung, bei der der Wasserbedarf 
nicht vollständig aus der öffentlichen Wasserversorgung ge-
deckt wird.

2.4.3  Die Berechnung des benötigten Spitzendurch flusses 
muss nach DIN 1988 – Technische Regeln für Trinkwasser-Ins-
tallationen (TRWI) – Ermittlung der Rohr durchmesser – erfol-
gen. Die errechneten Werte sind im Antrag anzugeben.

2.5  Zutrittsrecht

2.5.1  Mit der Antragstellung gestattet der Kunde dem mit einem 
Ausweis versehenen Beauftragten der SWM den Zutritt zum zu 
versorgenden Objekt, soweit dies zur Prüfung der Anschluss-
möglichkeiten erforderlich ist.

2.5.2  Mit dem Vertragsabschluss räumt der Kunde den SWM 
das Zutrittsrecht nach § 16 AVBWasserV ein. 

2.6  Besondere Vorschriften für den Anschluss von 
   Feuerlösch- und Brandschutzanlagen

Beim Anschluss von Feuerlösch- und Brandschutzanlagen sind 
die einschlägigen Vorschriften, zum Beispiel die DIN 1988 und 
das DVGW-Regelwerk, einzuhalten.
Die Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung erfolgt in Anlehnung an das DVGW-
Arbeitsblatt W405. Die Entnahmemenge verteilt sich auf alle 
Entnahmemöglichkeiten in einem Umkreis von 300 Meter Radi-
us. Der Mindestfließdruck an den Entnahmestellen beträgt 1,5 
bar. In der Regel ist die Bereitstellung gemäß DVGW W405 im 
gesamten Versorgungsgebiet möglich. Die Bereitstellung erfolgt 
an den im Straßenbereich vorhandenen Hydranten.
Zusätzliche Entnahmemengen für den Objektschutz, die über 
den normalen Grundschutz hinausgehen, werden von den 
SWM nicht mehr bereitgestellt. Das heißt, dass kein Wasser 
für Objektschutzmaßnahmen mehr zugesagt wird. Dies gilt für 
Wandhydranten und Sprinkleranlagen. 
Der zusätzliche Löschwasserbedarf (Objektschutz) muss 
daher zu 100 Prozent vom Bauherrn bevorratet werden. Als 
Nachspeisemenge wird von den SWM eine Abnahme menge zu-
gesagt, die ausreicht, um die bevorratete Menge innerhalb von 
36 Stunden zu erneuern.
Die SWM sind berechtigt, an Trinkwasseranlagen angeschlos-
sene Feuerlösch- und Brandschutzanlagen in regelmäßigen 
Zeitabständen auf Kosten des Kunden (vgl. Ziffer 7.3.2) zur Si-
cherstellung der Trinkwasserqualität zu spülen. Anzahl und Zeit-
punkt der Spülungen werden von den SWM entsprechend den 

jeweiligen örtlichen Gegebenheiten festgelegt. Eine Überprü-
fung der Funktionsfähigkeit der Feuerlösch- und Brandschutz-
anlagen des Kunden beinhaltet diese Spülung nicht. 
Bei zählerlosen Feuerlösch-Anschlüssen ist der Kunde ver-
pflichtet, einen geeigneten Raum (Keller, Wasser zählerschacht) 
für den nachträglichen Einbau einer Wasserzähleranlage zur 
Verfügung zu stellen.

3   WASSERLIEFERUNG

3.1  Pumpen, Druckerhöhungs-, Klima- und Wasserauf-
bereitungsanlagen, Wasserkraftmaschinen sowie gewerb liche 
oder sonstige Anlagen, bei denen das Trinkwasser chemisch 
oder bakteriologisch verunreinigt werden kann oder die sonstige 
Rückwirkungen auf das Rohrnetz haben können, bedürfen 
vor ihrem Anschluss der Anmeldung und Genehmigung. Die 
Genehmigung wird nur in stets widerruflicher Weise erteilt; 
sie kann mit Bedingungen und Auflagen, auch nachträglich, 
verbunden werden. Ent sprechendes gilt für Feuerlösch- und 
Brandschutzanlagen.

3.2  Zur Lieferung von Wasser für Kälte-, Kühlungs- und 
 Klimaanlagen sowie Wärmepumpen sind die SWM nicht 
verpflichtet.

3.3  Jeder Kunde ist verpflichtet, bei Wasserknappheit die 
Sparanordnungen der SWM zu beachten. Der Fall der Wasser-
knappheit wird durch Rundfunk, Presse, öffentlichen Anschlag 
oder in sonst geeigneter Weise be kannt gegeben.

3.4  Die Abgabe von Wasser an benachbarte Grund stücke 
(Überleitung) ist grundsätzlich ausgeschlossen. In besonders 
gelagerten Fällen können die SWM unter Bedingungen und 
Auflagen in stets widerruflicher Weise Überleitungen gestatten. 
Wer durch eine Überleitung versorgt wird, hat die Kosten nach 
§ 9 AVBWasserV und Ziffer 9.1 für die jeweilige Nennweite, 
jedoch mindestens für da 32, zu entrichten.

3.5  Die Wasserabgabe über Hydrantenstandrohre dient zum 
vorübergehenden Wasserbezug, wie zum Beispiel für Baustel-
len, Ausstellungen, Schausteller, Jahrmärkte, Dulten, Tom-
bolen und Sommerfeste. Keine Hydranten standrohre werden 
ausgegeben für Grundstücke wie zum Beispiel Gärtnereien, 
Kleingartenanlagen, Gebraucht wagenhändler und alle anderen 
Versorgungen, die nicht dem Charakter des vorübergehenden 
Wasserbezugs entsprechen, auch wenn sie nicht ganzjährig 
benutzt werden.

3.6  Weitere Einschränkungen, die sich aus der AVBWasserV, 
aus sonstigen Vorschriften und den anerkannten Regeln der 
Technik ergeben, bleiben unberührt.

4   HAUSANSCHLUSS

4.1  Hausanschlüsse stehen in Anwendung des Vorbehalts 
in § 10 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 6 AVBWasserV im Eigen-
tum des Anschlussnehmers oder Kunden. Zur Herstellung, 
Unterhaltung, Erneuerung, Änderung und Abtrennung von 
Hausanschlüssen hat der Anschlussnehmer sich der SWM zu 
bedienen.

4.2  Der Hausanschluss endet mit der Hauptabsperr-
vorrichtung (§ 10 (1) der AVBWasserV) vor (in Fließrichtung) 
dem Wasserzähler. Die Übergabe des Wassers erfolgt an 
dieser Stelle. Die Hauptabsperr vorrichtung ist identisch mit der 
ersten Absperrvorrichtung der Wasserzähleranlage.

4.3    Die SWM stellen für jede Anschlussleitung nur eine stadt-
werkseigene Zähleranlage für die Messung des Gesamtver-
brauchs auf dem Grundstück zur Verfügung. Die Verwendung 
von privaten Zählern hinter der stadtwerkseigenen Zähleranlage 
durch den Kunden ist zulässig, doch bleiben die Beschaffung, 
der Einbau, der Unterhalt, das Ablesen und die Weiterverrech-
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nung an Dritte ausschließlich dem Kunden überlassen.

4.4  Wasserzähleranlagen werden nur in Räume eingebaut, 
die entsprechend den technischen Regeln und Normen, den 
Unfallverhütungsvorschriften und nach den Musterblättern der 
SWM errichtet und ausgestattet sind. Die Räume sind vom 
Kunden zu unterhalten.

5   MITTEILUNGSPFLICHTEN

5.1  Der Kunde ist verpflichtet, den SWM unverzüglich alle 
Erweiterungen und Änderungen seiner Kundenanlage und jede 
Änderung der Verhältnisse, die preisliche Be messungsgrößen 
erfassen, also insbesondere eine Über leitung im Sinne der 
Ziffer 3.4, unaufgefordert mitzuteilen.

5.2  Weiter ist die Errichtung einer Eigenge winnungsanlage 
mitzuteilen, welche die Voraussetzungen nach Ziffer 2.4.2 
erfüllt.

5.3  Der Kunde ist verpflichtet, die SWM zu benach richtigen, 
wenn bei Schachtanlagen länger als drei Monate kein Wasser 
entnommen wird.

6   WASSERPREIS

Der Wasserpreis wird errechnet aus dem Verbrauchspreis, dem 
Grundpreis und gegebenenfalls aus einem Bereit stellungspreis.

6.1  Verbrauchspreis

Der Verbrauchspreis ist der Preis für die gelieferten Kubikmeter 
Wasser.

6.2  Grundpreis

Der Grundpreis wird tagesgenau berechnet. Er bestimmt 
sich nach der Zahl und dem Nenndurchfluss der einge bauten 
stadtwerkseigenen Wasserzähler bzw. bei zähler losen Hausan-
schlüssen nach der Nennweite des Anschlusses. 

Es wird unterschieden, ob Wasser für ständigen Bedarf oder 
für Zwecke des vorübergehenden Bedarfs nach § 22 Absatz 3 
AVBWasserV (wie zum Beispiel für Baustellen, Ausstellungen, 
Schausteller, Jahrmärkte, Dulten, Tombolen, Sommerfeste) 
bezogen wird. 

6.3  Bereitstellungspreis

6.3.1  Der Bereitstellungspreis ist der zusätzliche Preis für die 
Vorhaltung einer Reserve- oder Zusatzversorgung.

6.3.2  Reserveversorgung oder Zusatzversorgung ist immer 
dann gegeben, wenn neben einer betriebsbereiten Eigen-
gewinnungsanlage (Ziffer 2.4.2) auch ein Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgung vorhanden ist. Soweit für das 
Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten oder Ableiten von 
Grundwasser für Zwecke der Wasserversorgung eine Erlaub-
nis oder Bewilligung nach dem Wasserhaushaltsgesetz bzw. 
dem Bayerischen Wassergesetz nicht erforderlich ist, bleibt die 
Eigen gewinnungsanlage außer Betracht.

6.4  Preisblatt M-Wasser

Die beschriebenen Preise sind im Preisblatt 
M-Wasser der SWM Versorgungs GmbH aufgeführt.

7   KOSTENSÄTZE

7.1  Baukostenzuschuss, Hausanschlusskosten

Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden gemäß 
Ziffer 9 berechnet.

7.2  Kosten der Inbetriebsetzung der Kundenanlage

Die SWM oder deren Beauftragte schließen die Kundenanlage 
an das Verteilungsnetz an und setzen sie in Betrieb. Die Inbe-
triebsetzungskosten sind dem Preisblatt Netzanschlüsse der 
SWM Versorgungs GmbH zu entnehmen.

7.3  Kosten für sonstige Leistungen an der Kundenanlage

7.3.1  Die SWM sind nicht zur Überprüfung und Reparatur der 
Kundenanlage verpflichtet. 
Kostenpflichtig sind Überprüfungen von Kundenanlagen, die 
vom Kunden veranlasst oder verursacht werden. Die Inan-
spruchnahme des Entstörungsdienstes ist unent geltlich, wenn 
die Ursache der Störung oder Unter brechung im Verteilungs-
netz der SWM oder am Hausanschluss liegt. Die Kosten 
werden nach Ziffer 7.9 berechnet.

7.3.2  Für die nach DIN 1988 notwendigen Spülungen werden 
Kosten, wie im Preisblatt M-Wasser der SWM Versorgungs 
GmbH aufgeführt, verrechnet. 
Für die nach hygienischen Anforderungen notwendigen Spülun-
gen von stillgelegten Leitungen werden Kosten nach Ziffer 7.9 
verrechnet.

7.3.3  Sonstige Kosten für Arbeiten an der Kundenanlage 
 werden nach Ziffer 7.9 berechnet, soweit nichts anderes 
vereinbart ist.

7.4  Kosten der Prüfung, Verlegung sowie Aus wechslung  
   von Messeinrichtungen

Kostenpflichtig sind die vom Kunden beantragte Prüfung einer 
Messeinrichtung unter den Voraussetzungen des 
§ 19 Absatz 2 AVBWasserV und die technisch entsprechend 
DIN 1988 vertretbare Verlegung von Messeinrichtungen gemäß 
§ 11 Absatz 3 und § 18 Absatz 2 AVBWasserV. Die Kosten 
werden nach Ziffer 7.9 berechnet.

7.5  Besondere Vergütungssätze bei einem Wasser-
   anschluss zu vorübergehenden Zwecken

Für einen vorübergehenden Wasseranschluss (§ 22 Absatz 
3 AVBWasserV) mit Hydrantenstandrohr werden besondere 
Beträge gemäß Preisblatt M-Wasser der SWM Versorgungs 
GmbH berechnet.

7.6  Kosten der Unterbrechung und Wieder herstellung 
   der Versorgung

Dem Kunden werden für Unterbrechung der Versorgung und 
Wiederherstellung der Versorgung gemäß § 33 AVBWasserV 
Entgelte gemäß Preisblatt M-Wasser berechnet.

7.7  Kosten einer zeitweiligen Absperrung

Verlangt der Kunde eine zeitweilige Absperrung seines An-
schlusses nach § 32 Absatz 7 AVBWasserV (Vorübergehende 
Stilllegung) werden die Kosten verrechnet. Die Preise sind dem 
Preisblatt Netzanschlüsse der SWM Versorgungs GmbH zu 
entnehmen. 

7.8  Fehlfahrt

Fällt aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, eine Fehl-
fahrt oder ein Fehlgang an, werden die Kosten berechnet. Die 
Preise sind dem Preisblatt Netzanschlüsse der SWM Versor-
gungs GmbH zu entnehmen.
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7.9  Kostenberechnung nach Anfall

Sofern die Kosten nicht grundsätzlich pauschal berechnet 
werden, stellen die SWM die jeweils anfallenden Kosten ein-
schließlich der Gemeinkostenzuschläge und der Bauleitungs- 
und Verwaltungskosten in Rechnung. Auf Anfrage können in 
besonderen Fällen spezielle Verein barungen getroffen werden.

7.10  Stundensätze

Für alle durch obige Ziffern nicht erfassten Arbeiten werden die 
Kosten nach Anfall berechnet. Fallen Arbeiten aus Gründen, 
die vom Kunden zu vertreten sind, in der Zeit zwischen 18.00 
Uhr und 07.00 Uhr beziehungsweise an Samstagen, Sonntagen 
und Feiertagen an, wird ein Zuschlag von 50 Prozent je Stunde 
beziehungsweise je angefangener halber Stunde erhoben.

8   ABRECHNUNG UND BEZAHLUNG

8.1  Abrechnung

Art und Zeitpunkt der Rechnungsstellung bestimmen die SWM. 
Bezieht der Kunde auch Strom oder Erdgas von den SWM, so 
kann eine gemeinsame Rechnung erstellt werden.
Der Wasserverbrauch wird jährlich abgerechnet. Ab weichend 
hiervon können die SWM in besonderen Fällen einen kürzeren 
Abrechnungszeitraum wählen bzw. den laufenden Abrech-
nungszeitraum verkürzen.

8.2  Abschlagszahlungen

Soweit jährlich abgerechnet wird, hat der Kunde für das nach 
der letzten Ablesung verbrauchte Wasser monatliche Ab-
schlagszahlungen zu leisten. Bei kürzeren Abrechnungszeit-
räumen werden die Abschlagszahlungen entsprechend festge-
setzt.

8.3  Zahlung 

8.3.1  Fälligkeit

Die Rechnung wird unter Berücksichtigung des § 27 der AVB-
WasserV zu dem von den SWM angegebenen Zeitpunkt fällig.
Auch für die Fälligkeitstermine der Abschlagszahlungen ist die 
Angabe auf diesem Rechnungsvordruck maßgebend. Dies 
gilt unabhängig davon, ob die Abschlagszahlungen zu diesem 
Termin gesondert angefordert werden.

8.3.2  Dem Kunden werden für Mahnung gemäß § 27 Absatz 2 
AVBWasserV, Zahlungseinziehung durch einen Beauftragten 
(Inkasso) gemäß § 27 Absatz 2 AVBWasserV und Rücklast-
schrift (soweit vom Kunden zu vertreten) Entgelte gemäß 
Preisblatt M-Wasser berechnet.
Verzugszinsen werden entsprechend der gesetzlichen Rege-
lung gefordert.

8.3.3  Werden aufgrund der AVBWasserV und der Anlage 
zur AVBWasserV Entgelte für sonstige Leistungen der SWM 
(insbesondere unter den Ziffern 7 und 9) berechnet, gelten die 
Vorschriften unter Ziffer 8.3 – Zahlung – entsprechend.

8.4  Vorauszahlungen

Werden anstatt Abschlagszahlungen Vorauszahlungen verlangt, 
gelten die Bestimmungen für Abrechnung und Bezahlung von 
Abschlagszahlungen entsprechend.

9   BAUKOSTENZUSCHUSS UND HAUSAN -
   SCHLUSSKOSTEN

9.1  Baukostenzuschüsse

Die SWM berechnen Baukostenzuschüsse nach § 9 
AVBWasserV.
Die Baukostenzuschüsse werden je nach Vorhaben (Anschluss/
Anschlussverstärkung) bemessen. Die Preise sind dem 
Preisblatt Netzanschlüsse der SWM Versorgungs GmbH zu 
entnehmen.

9.2  Hausanschlusskosten

9.2.1  Die SWM berechnen Hausanschlusskosten gemäß 
§ 10 AVBWasserV.

9.2.2  Die Hausanschlusskosten werden bis einschließlich 
Nennweite DN 80, abhängig von der Nenn weite der erforder-
lichen Anschlussleitung, von der Wasser versorgungsleitung 
(Verteilnetz) bis zur Grundstücks grenze pauschal, abgerechnet. 
Für Anschlussleitungen größer als DN 80 werden die Hausan-
schlusskosten nach Ziffer 7.9 berechnet. Ab der Grundstücks-
grenze bis zur Haupt absperrvorrichtung wird für Hausanschlüs-
se bis einschließlich DN 80 über einen Meterpreis pauschal 
abgerechnet. Für Anschlussleitungen größer als DN 80 werden 
die Kosten nach Ziffer 7.9 berechnet. 
Für Kälteschutzeinrichtungen wird ein Meterpreis bezogen auf 
die Hausanschlussleitung pauschal verrechnet. Bei Anschluss-
leitungen ab DN 100 werden diese Kälteschutz isolierungen 
nach Ziffer 7.9 berechnet.

9.2.3  Die Preise für den Hausanschluss sind dem Preisblatt 
Netzanschlüsse der SWM Versorgungs GmbH zu entnehmen.

9.2.4  Erschwernisse

9.2.4.1  Für unvorhersehbare, außergewöhnliche Er schwernisse 
(zum Beispiel Beseitigung größerer Beton fundamente oder 
Felsen im Erdreich usw.) werden für die zusätzliche Leistung je 
Person Vergütungen nach Ziffer 7.10 berechnet. 

9.2.4.2  Die Regelung für die Herstellung der Hausan-
schlussleitung bei Bodenfrost sind dem Preisblatt Netzan-
schlüsse der SWM Versorgungs GmbH zu entnehmen. Für 
Anschlussleitungen ab DN 100 werden die Hausanschlusskos-
ten nach Ziffer 7.9 berechnet. 

9.2.5  Kosten für Unterhaltung, Erneuerung und Abtrennung des 
Hausanschlusses (§ 10 Absatz 6 AVBWasserV)

9.2.5.1  Kosten der Unterhaltung
Unentgeltlich sind der laufende Unterhalt des Haus anschlusses 
und der Wasserzähleranlage sowie deren Auswechslung, wenn 
sie aus versorgungstechnischen Gründen im Interesse der 
SWM liegen.
Treten bei Unterhalt oder Auswechslung von Hausanschlüssen 
erhebliche Behinderungen auf, die vom Kunden zu vertreten 
sind, sind die SWM berechtigt, die daraus entstehenden Kosten 
dem Kunden nach Ziffer 7.9 zu berechnen.
Eine erhebliche Behinderung ist unter anderem gegeben, wenn 
die Leitungstraße mit einer Bitumen-, Asphalt- oder Betondecke 
mit einer Gesamtdicke von über zehn Zentimeter befestigt ist.

Befestigungen mit den im öffentlichen Bereich üblichen Pflas-
terarten (Großsteinpflaster, Kleinsteinpflaster, Geh wegplatten 
oder vom Material- und Verlegeaufwand gleichwertige Platten) 
werden unentgeltlich wiederher gestellt, falls sie ohne Beton-
unterbau sind. Eine Wiederherstellung kann nur mit gängigem 
Material oder vom Kunden bestelltem Material erfolgen.
Werden Hausanschlüsse unzulässigerweise überbaut oder mit 
Bäumen überpflanzt, entfällt die Kostenfreiheit und es werden 
Kosten nach Ziffer 7.9 berechnet.
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9.2.5.2  Kosten der Erneuerung und Änderung
Für eine Erneuerung, Änderung einschließlich Erweiterung des 
Hausanschlusses, die vom Kunden veranlasst wird, werden die 
Kosten entsprechend Ziffer 9.2.1 bis 9.2.4 berechnet.
Sind bei den vorgenannten Arbeiten Aufgrabungen im privaten 
Grundstück des Kunden erforderlich, ist der Kunde für die Wie-
derherstellung der Oberflächen selbst zuständig.

9.2.5.3  Abtrennungskosten
Die Abtrennung (Endgültige Stilllegung) eines Hausanschlus-
ses ist für den Kunden kostenpflichtig. Die Preise sind dem 
Preisblatt Netzanschlüsse der SWM Versorgungs GmbH zu 
entnehmen. Eine Beseitigung des kundeneigenen Anschlusses 
wird von den SWM nicht vorgenommen. Sie obliegt in der Folge 
dem Kunden selbst.

9.2.6  Im Falle zu berücksichtigender Kundenwünsche nach 
§ 10 Absatz 3 Satz 3 AVBWasserV werden Hausanschluss-
kosten nach Ziffer 7.9 berechnet.

9.2.7  Mehrspartennetzanschluss für zwei Sparten

9.2.7.1  Meldet der Kunde auf dem für die Anmeldung über die 
Herstellung eines Anschlusses an das Wasser versorgungsnetz 
der SWM zu verwendenden Vordruck gleichzeitig auch die 
Herstellung eines Anschlusses an das Erdgasversorgungsnetz 
oder das Stromver sorgungsnetz der SWM Infrastruktur GmbH 
an und werden beide Netzanschlüsse zeitgleich in einem 
Rohr- und Leitungsgraben durch ein gemeinsam beauftragtes 
Tiefbauunternehmen ausgeführt, gewähren die SWM dem 
Kunden auf den Netto-Betrag für den Einzelanschluss jeder 
Sparte  einen Rabatt.  Der Rabatt berechnet sich aus dem 
Netto-Betrag der Hausanschlusspauschale und dem Netto-
Betrag der für Leitungslängen auf Privatgrund (sogenannter 
Mehrlängenbetrag)  gemäß Preisblatt Netzanschlüsse der SWM 
Versorgungs GmbH bzw. Preisblatt Netzanschlüsse der SWM 
Infrastruktur GmbH in Rechnung gestellt wird. Ein Rabatt auf 
den Netzanschluss Wasser wird ausschließlich durch die SWM 
Versorgungs GmbH gewährt. 

9.2.7.2  Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine gemeinsame 
Verlegung von Netzanschlüssen. Die SWM entscheiden in Ab-
stimmung mit der SWM Infrastruktur GmbH nach freiem Ermes-
sen, ob eine gemeinsame Ver legung in Betracht kommt. Die 
gemeinsame Ausführung wird insbesondere von den örtlichen 
Gegebenheiten des anzuschließenden Anwesens abhängen.

9.2.7.3  Der Rabatt wird ausschließlich im Fall des erstmaligen 
Anschlusses eines Anwesens an das Wasserversorgungsnetz 
der SWM und das Erdgas- und/oder Stromversorgungsnetz der 
SWM Infrastruktur GmbH gewährt. Der Rabatt wird insbesonde-
re nicht auf die Herstellung von vorübergehenden Anschlüssen, 
nicht im Fall von Änderungen oder Erweiterungen oder Stillle-
gungen bestehender Anschlüsse gewährt.

9.2.8  Mehrspartennetzanschluss für drei Sparten

9.2.8.1  Meldet der Kunde auf dem für die Anmeldung über die 
Herstellung eines Anschlusses an das Wasserver sorgungsnetz 
der SWM zu verwendenden Vordruck gleichzeitig auch die 
Herstellung eines Anschlusses an das Erdgasversorgungsnetz 
und das Stromversorgungs netz der SWM Infrastruktur GmbH 
an und werden alle drei Netzanschlüsse zeitgleich in einem 
Rohr- und Leitungsgraben durch ein gemeinsam beauftragtes 
Tiefbauunternehmen ausgeführt, gewähren die SWM dem 
Kunden auf den Netto-Betrag für den Einzelanschluss jeder 
Sparte  einen Rabatt. Der Rabatt berechnet sich aus dem 
Netto-Betrag der Hausanschlusspauschale und dem Netto-
Betrag der für Leitungslängen auf Privatgrund (sogenannter 
Mehrlängenbetrag) gemäß Preisblatt Netzanschlüsse der SWM 
Versorgungs GmbH bzw. Preisblatt Netzanschlüsse der SWM 
Infrastruktur GmbH in Rechnung gestellt wird. Ein Rabatt auf 
den Netzanschluss Wasser wird ausschließlich durch die SWM 

Versorgungs GmbH gewährt.

9.2.8.2  Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine gemeinsame 
Verlegung von Netzanschlüssen. Die SWM entscheiden in Ab-
stimmung mit der SWM Infrastruktur GmbH nach freiem Ermes-
sen, ob eine gemeinsame Verlegung in Betracht kommt. Die 
gemeinsame Ausführung wird insbesondere von den örtlichen 
Gegebenheiten des anzuschließenden Anwesens abhängen.

9.2.8.3  Der Rabatt wird ausschließlich im Fall des erst maligen 
Anschlusses eines Anwesens an das Wasser versorgungsnetz 
der SWM und das Erdgas- und Strom versorgungsnetz der 
SWM Infrastruktur GmbH gewährt. Der Rabatt wird insbeson-
dere nicht auf die Herstellung von provisorischen Anschlüssen, 
nicht im Fall von Änderungen oder Erweiterungen oder Stillle-
gungen bestehender Anschlüsse gewährt.

9.3  Der Anschluss des Objekts zu den unter den Ziffern 9.1 
und 9.2 genannten Konditionen muss für die SWM technisch, 
betrieblich und wirtschaftlich vertretbar sein; ansonsten kann 
der Anschluss von den SWM von einer Sondervereinbarung 
abhängig gemacht werden.

9.4  Die Ausführung des Hausanschlusses kann von der 
vollständigen Bezahlung des fälligen Baukosten zuschusses, die 
Inbetriebnahme der Kundenanlage zusätzlich von der vollstän-
digen Bezahlung der fälligen Hausanschlusskosten abhängig 
gemacht werden.

10   SONDERABGABEN, BEKANNTGABE

10.1  Bei Einführung etwaiger Sonderabgaben auf Bezug, Fort-
leitung oder den Verkauf von Wasser oder die zur Wasserlie-
ferung benötigten Anlagen können die SWM die einschlägigen 
Preise entsprechend anpassen.

10.2  Alle genannten Preise und Vergütungen können durch 
öffentliche Bekanntgabe nach Ziffer 1.1 geändert werden.

11   DATENSPEICHERUNG

Die im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis erho-
benen Daten werden von den SWM automatisiert gespei-
chert, verarbeitet und im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses (zum Beispiel Verbrauchsab rechnung, 
Rechnungsstellung, Kundenbetreuung) unter Beachtung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen genutzt und können zur 
Durchführung des Vertragsverhältnisses an beauftragte Dritte 
weitergegeben werden.

12   SCHLUSSBESTIMMUNG

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein 
oder werden, so wird die Gültigkeit der anderen Bestimmungen 
hierdurch nicht berührt.

München, 30. Dezember 2010         SWM
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Bekanntmachung über den Abschluss des Wirtschafts-
jahres 2009 des Abfallwirtschaftbetriebes München 

Der Stadtrat der Landeshauptstadt München hat am 15.12.2010 
den Jahresabschluss (Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung) 
des Abfallwirtschaftsbetriebes München für das Wirtschaftsjahr 
2009 (01. Januar bis 31. Dezember 2009) festgestellt.

München, 16. Dezember 2010    Abfallwirtschaftsbetrieb  
             München

gez. Gabriele Friderich      gez. Helmut Schmidt
Erste Werkleiterin       Zweiter Werkleiter 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers vom 10.06.2010

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung 
der Buchführung und den Lagebericht des Abfallwirtschafts-
betriebes München für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2009 geprüft. Durch § 107 Abs. 3 Satz 2 
GO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung 
erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnis-
se des Eigenbetriebs. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landes-
rechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen 
der Betriebssatzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebs liegen in der Verantwortung der Werkleitung des 
Eigenbetriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 
von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den 
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, über 
den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Eigenbetriebs abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 317 HGB 
und § 107 Abs. 3 Satz 2 GO unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
gemäßer Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten 
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungsbe-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätig-
keit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des 
Eigenbetriebs sowie die Erwartungen über mögliche Fehler 
berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit 
des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems, 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht sowie die Anforderungen aus der Erweiterung 
des Prüfungsgegenstands überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Werkeitung des Eigenbetriebs sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts. Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
haben wir darüber hinaus entsprechend dem vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der 
Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaft-
lichen Verhältnisse i.S.v. § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der 
Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendun-
gen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss des 
Abfallwirtschaftsbetriebs München den deutschen handelsrecht-
lichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der 
Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage des Eigenbetriebs. Der Lagebericht steht in Einklang 
mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs und stellt die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs geben nach 
unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstan-
dungen.

München, den 10. Juni 2010

Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. (Dorn)         gez. (ppa. Sommer)
Wirtschaftsprüfer       Wirtschaftsprüfer

Jahresabschluss und Lagebericht des Abfallwirtschaftsbetriebes 
München werden hiermit festgestellt.

München, 15. Dezember 2010

gez. Christian Ude       gez. Gabriele Friderich
Oberbürgermeister       Berufsm. Stadträtin

Der Jahresabschluss und der Lagebericht des Abfallwirtschafts-
betriebes München liegen in der Zeit vom 10. Januar bis 28. 
Januar 2011 jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr – am Freitag 
von 8.00 bis 12.00 Uhr -, im Verwaltungsgebäude des Abfall-
wirtschaftsbetriebes München Georg-Brauchle-Ring 29, Zimmer 
419, 80992 München, zur Einsicht aus.

_______________________________ 

Bekanntmachung
der Unfallkasse München
Körperschaft des öffentlichen Rechts
- gesetzliche Unfallversicherung -
Ungererstr. 71, 80805 München

über den Erlaß einer Unfallverhütungsvorschrift

Die Vertreterversammlung der Unfallkasse München (UKM) hat 
am 30. November 2010 aufgrund § 15 des Sozialgesetzbuches 
VII (SGB VII) in Verbindung mit § 30 der Satzung der UKM die 
folgende Unfallverhütungsvorschrift beschlossen:

„Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit“
(DGUV Vorschrift 2)

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung, Familie und Frauen hat die Unfallverhütungsvorschrift mit 
Schreiben vom 08.12.2010, Az. II3/6108-1/7 gemäß SGB VII § 
15 Abs. 4 genehmigt.

Diese Vorschrift tritt zum 01. Januar 2011 in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten ist diese Vorschrift für die Landeshaupt-
stadt München und die anderen Mitglieder der Unfallkasse 
München sowie deren Versicherte verbindlich.

München, 15. Dezember 2010    Der Vorsitzende des 
             Vorstandes
             Roland Maurer
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Öffentliche Bekanntmachung
Festsetzung und Entrichtung der
Grundsteuer im Stadtgebiet München
für das Kalenderjahr 2011

Gemäß § 27 Abs.3 des Grundsteuergesetzes kann die Grund-
steuer für diejenigen Steuerpflichtigen, die die gleiche Steuer 
wie im Vorjahr zu entrichten haben, anstatt durch individuel-
len Bescheid durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden. Für diese Steuerpflichtigen treten mit dem Tage der 
öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen 
ein, wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Grundsteu-
erbescheid zugegangen wäre. 

Die Landeshauptstadt München macht hinsichtlich der 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalenderjahr 2011 von dieser 
Möglichkeit der öffentlichen Bekanntmachung Gebrauch und 
setzt hiermit - vorbehaltlich der Erteilung eines schriftlichen 
Grundsteuermessbescheides oder Grundsteuerbescheides 
2011 in individuellen Fällen - die Grundsteuer für das Jahr 2011 
in gleicher Höhe wie im Vorjahr fest. Zu beachten ist, dass die 
Grundsteuer 2010 rückwirkend zum 01.01.2010 neu festgesetzt 
wurde, da der Stadtrat mit Beschluss vom 23.06.2010 den 
städtischen Hebesatz von 490 % auf 535 % erhöhte. 

Diejenigen Grundsteuerpflichtigen, die keinen Grundsteuerbe-
scheid 2011 erhalten, haben im Kalenderjahr 2011 die gleiche 
Grundsteuer zu entrichten, wie sie zuletzt für das Jahr 2010 
festgesetzt wurde. Diesbezüglich wird auf den Inhalt der zuletzt 
ergangenen schriftlichen Grundsteuerbescheide ausdrücklich 
hingewiesen.

Die Grundsteuer wird - vorbehaltlich einer anderen Regelung 
- zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages am 15. Februar, 
15. Mai, 15. August und 15. November 2011 fällig (§ 28 Abs.1 
Grundsteuergesetz). Jahreszahler gemäß § 28 Abs.3 Grund-
steuergesetz haben den Gesamtbetrag der Steuer für 2011 am 
01. Juli zu entrichten.

Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt zwei Wochen 
nach dem Tag der Veröffentlichung als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Festsetzung kann innerhalb eines Monats nach 
ihrer Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) 
oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden.

Widerspruch und Anfechtungsklage haben bei Anforderung von 
öffentlichen Abgaben und Kosten keine zahlungsaufschiebende 
Wirkung (§ 80 Verwaltungsgerichtsordnung).

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landeshauptstadt München, Kassen- und Steueramt, Herzog-
Wilhelm-Str. 11, 80331 München (Briefanschrift: Postfach 
20 19 51, 80019 München ) einzulegen. Widerspruchseinlegung 
durch E-Mail ist unzulässig.
Am letzten Tag des Fristablaufs steht nach Dienstschluss zur 
Einlegung des Widerspruchs der Sonderbriefkasten im Rat-
haus, Marienplatz 8 (neben dem Auskunftsschalter am Eingang 
Fischbrunnen) zur Verfügung, in den der Widerspruch zur Wah-
rung der Frist noch bis 24 Uhr eingeworfen werden kann).

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Kla-
ge bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht München, Bayerstr. 
30, 80335 München (Briefanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 
München) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. Diese 
Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einle-
gung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen 

besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten 
ist. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshaupt-
stadt München) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die 
zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Mün-
chen, Bayerstr. 30, 80335 München (Briefanschrift: Postfach 
20 05 43, 80005 München) schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts zu 
erheben. Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Landeshauptstadt 
München) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise:

->   Auf die Ausführungen in den zuletzt ergangenen Grundsteu-
  erbescheiden wird ausdrücklich hingewiesen.

->  Für die durch diese öffentliche Bekanntmachung festgesetz-
  ten Grundsteuern ergehen keine weiteren Zahlungsauffor-
  derungen. 

München, 16. Dezember 2010   Landeshauptstadt München
            Stadtkämmerei
            Kassen- und Steueramt 
            München
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Nichtamtlicher Teil
Buchbesprechung

Das Recht der Europäischen Union. Hrsg. von Martin 
Nettesheim. Begr. von Eberhard Grabitz. - 41. Erg.-Liefg. - 
Stand: Juli 2010. - München: Beck, 2010. - Loseblatt ausg. 
ISBN 978-3-406-60907-7; Lieferung € 98.-

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde das Europäische Primär-
recht grundlegend reformiert. Der EG-Vertrag wurde in Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) umbe-
nannt und der Inhalt der Grundlagenverträge an die zahlreichen 
Neuerungen angepasst. Zudem hat sich die Artikelnummerie-
rung geändert.
Der bisherige fünfbändige Loseblatt-Großkommentar trägt 
dieser Entwicklung Rechnung und wird völlig neu aufgebaut. Mit 
der 40. Lieferung ist der bisherige Kommentar abgeschlossen 
und spiegelt die Rechtslage auf dem Stand von Nizza wider.
Mit der 41. Lieferung beginnt der Aufbau des neuen dreibän-
digen Loseblatt-Kommentars. Es ist geplant, mit den nächsten 
4 weiteren Lieferungen bis Ende 2011 die übrigen zwei Bände 
vorzulegen. Der erste Block enthält die Kommentierungen zum 
EUV sowie zu den Artikeln 1-17 AEUV in der gewohnt hohen 
Qualität. Wegen der Umnummerierung der Verträge enthält die 
Lieferung eine farblich abgehobene Synopse AEUV zum bishe-
rigen Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. 
Ausführungen zu den Artikeln 18-89 AEUV sind für die nächste 
Lieferung vorgesehen.

_______________________________ 

Schmidt-Kessel, Martin, Gerd Leutner und Peter-Hendrik 
Müther: Handelsregisterrecht. §§ 8-16 HGB, 378-401 
FamFG, HandelsregisterVO mit Kurzdarstellungen zum 
ausländischen Gesellschafts- und Registerrecht. Kommen-
tar.  - München: Beck, 2010. XXI, 547 S. (Beck’sche Kurz-
Kommentare; 61) ISBN 978-3-406-56205-1; € 64.-

Der neue Kommentar fasst die in verschiedenen Gesetzen ent-
haltenen Vorschriften über das Handelsregister zusammen. Er 
bildet vor dem Hintergrund europarechtlicher Vorgaben eine Zu-
sammenschau der praxisrelevanten Regelungen. Ein Schwer-
punkt der Darstellung liegt im Gesellschaftsrecht. Berücksichtigt 
ist auch das Kostenrecht. 
Das Werk behandelt die ersten Erfahrungen mit dem elektro-
nischen Register und das neu geordnete Registerverfahrens-
recht, §§ 378-401 FamFG. Die neuere Rechtsprechung zu 
deutschen Zweigniederlassungen ausländischer Gesellschaften 
ist in die Kommentierung der einschlägigen §§ 13 d ff. HGB ver-
arbeitet. Ein Sonderteil erklärt die registerrechtliche Behandlung 
wichtiger ausländischer Gesellschaftsformen, wie der engli-
schen Limited, plc und LLP, der französischen S.A.R.L., S.A.S. 
und S.A. sowie weiterer Formen aus Österreich, Italien, Polen, 
der Schweiz und Spanien.

_______________________________ 

Schulordnung für die Gymnasien in Bayern - GSO. Mit 
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
(BayEUG). - 30. Aufl. - München: Maiß, 2010. 243 S. 
ISBN 978-3-941948-20-4; € 7.-

Schulordnung für die Realschulen in Bayern - RSO. Mit 
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. 
(BayEUG). - 21. Aufl. - München: Maiß, 2010. 150 S. 
ISBN 978-3-941948-19-8; € 7,20.

Schulordnung für die Wirtschaftsschulen in Bayern - WSO. 
Mit Gesetz über das Erziehungs- und Unter richtswesen. 

(BayEUG). - 14. Aufl. - München: Maiß, 2010. 132 S. 
ISBN 978-3-941948-22-8; € 7,50.
In den Ausgaben sind die Texte aktualisiert worden. Der erste 
Teil enthält jeweils das Bayerische Gesetz über das Erzie-
hungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) mit Stand 23.07.2010.
Die amtlichen Änderungen der Schulordnung für Gymnasien - 
GSO aus dem Jahr 2010 sind am Rand markiert. 
Die Schulordnung für die Realschule ist auf dem aktuellen 
Stand 6. Juli 2009 abgedruckt, während die Schulordnung für 
die Wirtschaftsschulen in Bayern den aktuellen Stand vom 
17.8.2010 aufweist.
Die Broschüren sind mit Anlagen ausgestattet und enthalten die 
einschlägigen Stundentafeln.

_______________________________ 

Mainczyk, Lorenz: Bundeskleingartengesetz. Praktiker-
Kommentar mit erg. Vorschriften. - 10., überarb. und erw. 
Aufl. - Heidelberg: Rehm, 2010. XX, 485 S. 
ISBN 978-3-8073-0173-0; € 34,95.

Der bewährte Praktiker-Kommentar für Kleingärtner, Vereine 
und Gemeindebehörden erläutert zunächst Entwicklung, Grund-
lagen und Struktur des Kleingartenrechts sowie die letzten 
Änderungen und Novellen. Es folgt die Kommentierung des 
BKleingG.
Die Neuauflage bringt den Band auf den aktuellen Stand von 
Gesetzgebung und Rechtsprechung. Das Werk berücksichtigt 
u.a.: 
die rechtlichen Auswirkungen beim Verkauf von Gartenparzellen 
an Nutzer
die geänderten Vorschriften des Vereinsrechts und die klein-
gärtnerische Gemeinnützigkeit eines Vereins 
die Entsorgung in Kleingartenanlagen nach dem neuen Wasser- 
und dem neuen Abfallrecht 
die planerische Umsetzung der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelungen sowie die Baumschutzregelungen im Kleingarten-
wesen auf der Grundlage des neuen Bundesnaturschutzgeset-
zes. 
Der ausführliche Anhang dokumentiert u.a. alle wichtigen Be-
zugsgesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Länder 
mit Fundstellen und bietet verschiedene Musterverträge.

_______________________________ 

Kraftfahrtversicherung. Kommentar zu den Allgemeinen 
Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung - AKB mit 
Kommentierungen zu VVG (Auszug), Pflichtversicherungs-
gesetz (Auszug) und Pflichtversicherungsverordnung. 
Hrsg. v. Karl Maier. Begr. von Ernst Stiefel. - 18., vollständig 
neubearb. Aufl. - München: Beck, 2010. XXXI, 1402 S. 
ISBN 978-3-406-59187-7; € 118.-

Der bewährte Kommentar widmet sich den Rechtsfragen rund 
um die Kraftfahrtversicherung. 
Die vollständig überarbeitete Neuauflage bietet eine umfas-
sende Praxiskommentierung der neuen Allgemeinen Bedin-
gungen für die Kraftfahrtversicherung. Daneben werden die 
einschlägigen Normen aus dem Versicherungsvertragsge-
setz (VVG) sowie dem Pflichtversicherungsgesetz erläutert. 
Komplett kommentiert wird die Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherungsverordnung. 
Im Teil „Sonderbereiche“ werden die Kfz-Umwelt schadens-
versicherung und Sonderbedingungen zur Kfz-Haftpflicht- und 
Kfz-Kasko-Versicherung für Kraftfahrzeug-Handel und Hand-
werk (KfzSBHH) kommentiert. Erstmals aufgenommen ist eine 
Darstellung zur Inlandsregulierung von Unfällen im Ausland und 
ein ABC des Schadensersatzrechts.
Im Anhang sind eine Synopse AKB alt – AKB 2008 sowie der 
Text der früher geltenden AKB und der früher geltenden Tarifbe-
stimmungen abgedruckt. 
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Eine Schnellübersicht, ein detailliertes Inhaltsverzeichnis und 
ein ausführliches Sachregister bieten gute Einstiegsmöglichkei-
ten in den Kommentar.

_______________________________ 

Bauordnungsrecht Brandenburg. Kommentar mit Ergän-
zenden Vorschriften. Von Henning Jäde ... - 54. Erg.-Liefe-
rung. - Stand: Juli 2010. - München: Rehm, 2010. - Lose-
blattausg. - ISBN 978-3-8073-0972-9; Grundwerk in 
2 Ordnern  € 99,95.

Der Kommentar zum Bauordnungsrecht in Brandenburg setzt 
die Schwerpunkte der detaillierten Erläuterungen bei den 
praxisrelevanten Bereichen wie den genehmigungsfreien und 
genehmigungspflichtigen Bauvorhaben, den bauaufsichtlichen 
Verfahren sowie den Abstandsflächen und Bauprodukten. Abge-
rundet wird die Loseblattausgabe mit einschlägigen Vorschriften.
Mit der 54. Ergänzungslieferung sind im Kommentarteil der § 43 
(Stellplätze und Garagen, Stellplatzablösevertrag), § 73 (Bau-
einstellung und Nutzungsuntersagung) neu bearbeitet. Zudem 
wurden das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung und 
die Versammlungsstättenverordnung aktualisiert.

_______________________________ 

Däubler, Wolfgang, Birger Bonin und Olaf Deinert: AGB-
Kontrolle im Arbeitsrecht. Kommentar zu den §§ 305 bis 
310 BGB. - 3. Aufl. - München: Vahlen, 2010. XLIV, 511 S. 
ISBN 978-3-8006-3772-0; € 98.-

Der Kommentar überträgt das AGB-Recht auf das Arbeitsrecht. 
Der Band erläutert systematisch die gesetzlichen Bestimmun-
gen der §§ 305 bis 310 BGB. In einem Anhang zu § 307 BGB 
werden insgesamt 69 „Klauseln“ aus Arbeitsverträgen zusam-
mengestellt und einer Wirksamkeitskontrolle unterzogen. Hierzu 
gehören die klassischen Absprachen wie Abtretungsverbote, 
Vertragsstrafen, arbeitsvertragliche Ausschlussfristen, Nebentä-
tigkeiten und Wettbewerbsverbot. 
Die Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand Februar 
2010, wichtige Urteile konnten bis Juni 2010 nachgetragen 
werden.

_______________________________ 

Damerau, Hans von der und August Tauterat: VOB im Bild. 
- Köln: Rudolf Müller.
Hochbau- und Ausbauarbeiten. Abrechnung nach der VOB 
2009. Hrsg. und bearb. von Rainer Franz. - 20., aktual. und 
erw.  Aufl. - Köln: Rudolf Müller, 2010. 414 S. 
ISBN 978-3-481-02614-1; € 119.-

Mit der VOB im Bild wird eine praxisgerechte Abrechnung nach 
der aktuellen Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen 
(VOB) ermöglicht. Das Werk fasst die wichtigsten Abrechnungs-
bestimmungen zusammen und erläutert sie verständlich mit 
Text und Bild.
Die Neuauflage „VOB im Bild – Hochbau- und Ausbauarbeiten“ 
wurde auf der Basis der VOB 2009 überarbeitet. Von den 63 
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) der VOB 
behandelt das Werk 44 hochbauspezifische ATV. Abgerundet 
wird der Band mit einer praxisgerechten Sammlung geometri-
scher Formeln mit Anwendungsbeispielen zur Erleichterung der 
Abrechnung.

_______________________________ 

Schulfinanzierung in Bayern. Finanzhilfen im Bildungsbe-
reich. Hrsg. von Eva-Maria Wüstendörfer. - 33. Erg.-Liefg. 

- Stand: 1.  August 2010. - Kronach: Link, 2010. - Loseblatt-
ausg. in 1 Ordner - ISBN 978-3-556-20201-2; Grundwerk 
€ 78.-

Aufwandsträger und Vermögensverwalter können sich in dem 
Werk über das komplexe Thema „Schulfinanzierung“ informie-
ren. Der Titel erläutert die Regelungen über die Trägerschaft 
des Schul- und Personalaufwands und seine Bezuschussung 
für staatliche, kommunale und private Schulen sowie die Lern-
mittelfreiheit und die Schulgeldfreiheit, wie sie unter anderem im 
bayerischen Schulfinanzierungsgesetz geregelt sind. 
Die Lieferung umfasst die Änderungen bezüglich der rechtli-
chen Verankerung der offenen und gebundenen Ganztagsan-
gebote, der Mittelschule und der Schulverbünde sowie die 
Umstellung des staatlichen Personalkostenersatzes privater 
Volksschulen auf schülerbezogene Pauschalen.

_______________________________ 

Kloepfer, Michael: Verfassungsrecht. München.
Band 2: Grundrechte. 2010. LVI, 657 S. ISBN 978-3-406-
59527-1; € 86.-
[Band 1: Grundlagen, Staatsorganisationsrecht, Bezüge 
zum  Völker- und Europarecht. 2011. zirka 1150 S. 
ISBN 978-3-406-59526-4]

Das neue große Lehrbuch zum Verfassungsrecht ist auf zwei 
Bände angelegt. Damit veröffentlicht der Autor, Inhaber des 
Lehrstuhls für Staats- und Verwaltungsrecht, Europarecht, 
Umweltrecht, Finanzrecht und Wirtschaftsrecht an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, ein weiteres großes Lehrbuch. In der 
wissenschaftlich fundierten Darstellung nimmt die Ausgestal-
tung durch die maßgebliche Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts einen großen Stellenwert ein. Der Autor legt 
darüber hinaus besonderes Gewicht auf die Gegenüberstellung 
von Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit. 
Das Werk umfasst die vier Teile:
Grundlagen
Staatsorganisationsrecht
verfassungsrechtliche Bezüge zum Völker- und Europarecht
Grundrechte
Der vorgelegte 2. Band widmet sich ausschließlich den Grund-
rechten. Nach dem Kapitel „Allgemeine Grundrechtslehren“ 
werden die einzelnen Grundrechte behandelt.
Band 1 wird voraussichtlich Anfang 2011 erscheinen.

_______________________________ 

Tax Due Diligence. Steuerrisiken und Steuergestaltungen 
beim Unternehmenskauf. Hrsg. v. Christoph Kneip und 
Christian Jänisch. - 2., völlig neubearb. Aufl. - München: 
Beck, 2010. XLIII, 945 S. Mit CD-ROM. 
ISBN 978-3-406-59764-0; € 198.-

Das Werk stellt die aktuellen und wesentlichen Gesichtspunk-
te eines Unternehmenskaufs aus steuerlicher Sicht dar. Die 
wichtigsten steuerlichen Risikobereiche werden ausführlich 
erläutert. Dabei wurden fiktive, aber typische Situationen für die 
Darstellung gewählt. 
Für Unternehmen in der Krise geben die zahlreichen Checklis-
ten im Anhang und auf der CD-ROM Planungssicherheit. Der 
Leitfaden unterstützt zudem kleinere und mittlere Unterneh-
menstransaktionen bezüglich Steuerplanung. 
Die Neuauflage berücksichtigt insbesondere Änderungen durch 
das SEStEG; die GmbH-Reform (MoMiG); das JStG 2009; 
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG); die Erbschaft-
steuerreform 2009; das Wachstumsbeschleunigungsgesetz und 
das EU-Vorgabengesetz.

_______________________________ 
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Kommunales Vertragsrecht. Handbuch für die Vertrags-
gestaltung und Sammlung von Vertragsmustern mit Erläu-
terungen. Hrsg. von Heinz Hillermeier und Oliver Bloeck. 
- 80. Erg.-Liefg. - Stand: 15. Aug. 2010. - Kronach: Link, 
2010. - Loseblattausg. mit CD-ROM (13. Ausgabe) - 
ISBN 978-3-556-02900-8 Grund werk € 169.-
Das Loseblattwerk bietet für die kommunale Praxis eine 
Einführung in die Grundlagen des Vertragsrechts und an den 
Bedürfnissen der Verwaltung orientierte Vertragsmuster mit 
Erläuterungen zu den einzelnen Sach- und Rechtsfragen. Leit-
sätze aus der Rechtsprechung verweisen auf wichtige Urteile. 
Die CD-ROM enthält die unter Teil 3 des gedruckten Werkes 
befindlichen Vertragsmuster als elektronisch bearbeitbare 
Vorlagen. Die Vertragsmuster umfassen die Bereiche Kommu-
nale Einrichtungen und Anlagen, Bau- und Erschließungsrecht, 
Straßen- und Wegerecht, Schul- und Kindergartenrecht, Pla-
nungs- und Umweltrecht, öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Sozialrecht.
Die 80. Lieferung des gedruckten Werks befasst sich mit dem 
Themenbereich „Verjährung“ und „Musterkonzessionsvertrags-
recht“ und enthält zusätzlich die 13. aktualisierten CD-ROM-
Ausgabe.

_______________________________ 

Finanzgerichtsordnung mit Nebengesetzen. Begr. von Fritz 
Gräber. Bearb. von Rüdiger von Groll ...  - 7., völlig neu 
bearb. Aufl. - München: Beck, 2010. XXVIII, 1714 S. 
ISBN 978-3-406-59693-3; € 139.- 

Der Kommentar aus der gelben Reihe des Beck-Verlages erläu-
tert die Finanzgerichtsordnung. Die einschlägigen Vorschriften 
bzw. parallelen Regelungen im Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG), in der Zivilprozessordnung (ZPO), in der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO), im Sozialgerichts gesetz (SGG) und 
weiteren Nebengesetzen werden dabei mit berücksichtigt. Der 
Kommentar bezieht auch zu strittigen Fragen Position und 
erläutert kritisch die Vielzahl an neuen Entscheidungen. 
Die Neuauflage wurde umfassend aktualisiert und auf den 
Stand Juni 2010 gebracht. Die Umgestaltung des § 62 FGO 
zum Zweck der Vereinheitlichung des Verfahrensrechts im 
Bereich der Prozessvertretung und Prozessvollmacht wurde 
eingearbeitet.
Erstmals enthält der Band einen Anhang mit Ausführungen zum 
steuerlichen Individualschutz vor dem BVerfG, dem EuGH und 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

_______________________________ 

Ohly, Ansgar: Fälle zum Recht des geistigen Eigentums. 
- München: Beck, 2010. XII, 177 S. (Juristische Fall-Lösun-
gen) ISBN 978-3-406-58640-8; € 24,90.

Die Bedeutung des geistigen Eigentums wächst ständig. Die 
Einführung der Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz und 
für Urheber- und Medienrecht unterstreicht diese Entwicklung. 
Auch in die universitäre Ausbildung findet das Rechtsgebiet 
zunehmend Eingang.
Der Band behandelt in 25 Fällen schutzrechtsübergreifende 
Probleme, Patent-, Marken-, Urheber- und Designrecht. Ein 
ausführlicher Klausurfall einer fünfstündigen Wahlfachklausur, 
Schemata und didaktische Hinweise runden den Band ab. 

_______________________________ 

Insolvenzrechts-Handbuch. Hrsg. von Peter Gottwald. - 4., 
neu bearb. Aufl. - München: Beck, 2010. LXIX, 2508 S. 
ISBN 978-3-406-59545-5; € 184.-

Das Handbuch folgt im Aufbau dem zeitlichen Ablauf eines 

Vermögensverfalls und vertieft die für die Unternehmensinsol-
venzen wichtigen Bereiche des Gesellschafts-, Bank-, Steuer-, 
Arbeits- und Sozialrechts sowie des Internationalen Insolven-
zrechts. Der Band bietet konkrete Beurteilungs hinweise, Prob-
lemlösungen und Ratschläge in jedem Stadium des Verfahrens.
Die Neuauflage wurde in allen Teilen überarbeitet. Die Än-
derungen wurden eingearbeitet, u.a. das Gesetz zum Pfän-
dungsschutz der Altersvorsorge; das Gesetz zur Vereinfachung 
des Insolvenzverfahrens; das Gesetz zur Neuregelungen des 
Rechtsberatungsrechts; das Finanzmarktstabilisierungsgesetz; 
das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG); Gesetz zur 
Umsetzung der AktionärsrechteRL (ARUG) und das MoMiG.
Eine Schnellübersicht, ein differenziertes Inhaltsverzeichnis und 
ein ausführliches Sachregister erschließen das Handbuch.

_______________________________ 

Kommentar zum Aktiengesetz. Hrsg. von Gerald Spindler 
und Eberhard Stilz. - 2. Aufl. - München: Beck, 2010. ISBN 
978-3-406-60080-7; € 475.- 
Bd. 1: §§ 1 - 149. XL, 2056 S. ISBN 978-3-406-60081-4.
Bd. 2: §§ 150 - 410. IntGesR, SpruchG, SE-VO.  XL, 1940 S. 
ISBN 978-3-406-60082-1.

Der zweibändige Kommentar zum Aktiengesetz möchte nach 
den Worten der Herausgeber den Brückenschlag zwischen 
wissenschaftlicher Durchdringung des Stoffs und praxisnaher 
Kommentierung vollbringen. Das Werk steht zwischen den de-
tailreichen Großkommentaren auf der einen und den kompak-
ten Kurzerläuterungen auf der anderen Seite. 
Neben dem Aktiengesetz erläutert das Werk die relevanten 
Bestimmungen des Gesetzes über den Wertpapierhandel 
(WpHG). Ausführlich erläutert werden die Vorschriften zu 
Vorstand, Hauptversammlung und Aufsichtsrat. Zudem enthält 
das Werk eine praxisorientierte Darstellung der prozessualen 
Bestimmungen. Darüber hinaus wird das Spruchverfahrensge-
setz (SpruchG) und die EG-Verord nung (EG) über das Statut 
der Europäischen Gesellschaft (SE) kommentiert.
Die Neuauflage berücksichtigt die teilweise tiefgreifenden Än-
derungen, die das AktG durch zahlreiche Gesetze erfahren hat, 
u.a.: FinanzmarktRL-UmsetzungsG; RisikobegrenzungsG; Ge-
setz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämp-
fung von Missbräuchen; Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
über die Überführung der Anteilsrechte an der VW-Werk GmbH 
in private Hand; FGG-Reformgesetz; Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetz (BilMoG); Gesetz zur Umsetzung der Aktionärs-
rechteRL (ARUG).
Die einschlägige aktuelle Rechtsprechung und Literatur sind 
eingearbeitet. Ein gemeinsames Sachverzeichnis im zweiten 
Band erschließt den Kommentar.

_______________________________ 

Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung - GmbHG. Hrsg. von 
Holger Fleischer und Wulf Goette. - München: Beck.
Bd. 3: §§ 53-85. - 2011. XLV, 1273 S. 
ISBN 978-3-406-56773-5; € 248.-

Die große Reform des GmbH-Rechts hat zu einer völligen 
Neugestaltung der rechtlichen Grundlagen der GmbH geführt, 
um die Rechtsform der GmbH auch gegenüber anderen Gesell-
schaftsformen attraktiv zu machen.
Der neue Münchener Kommentar versteht sich als umfassen-
des Erläuterungswerk zum neuen GmbH-Gesetz. Wissen-
schaftliche Vertiefung und praxisrelevante Fragestellungen 
prägen den Großkommentar.
Der neue Band 3 erläutert die Bestimmungen zur Änderung des 
Gesellschaftsvertrages (§§ 53-59), zur Auflösung und Nichtig-
keit der Gesellschaft (§§ 60-77) sowie zu den Strafvorschriften 
(§§ 78-85). Über die Kommentierung der Vorschriften des 
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GmbHG hinaus werden die notwendigen insolvenzrechtlichen 
Zusammenhänge sowie die strafrechtlichen Bezüge zur Straf-
barkeit des Geschäftsführers nach StGB dargestellt. Hierbei 
sind die Neuerungen, die sich aus der Haftungsverschärfung 
durch das MoMiG ergeben haben, eingehend berücksichtigt.

Bürgerliches Gesetzbuch. Begr. von Otto Palandt und 
bearb. von Peter Bas senge ... - 70., neubearb. Aufl. - Mün-
chen: Beck, 2011. XXXI, 3085 S. (Beck’sche Kurz-Kommen-
tare; 7) ISBN 978-3-406-61000-4; € 100.-

Der Standardkommentar wurde wieder in allen Teilen aktuali-
siert und verarbeitet zahlreiche Gesetzesänderungen aus der 
jüngsten Zeit. Die Neuausgabe stellt die neuesten Entwick-
lungen dar, insbesondere im Bereich des Verbraucherkredits 
und der Widerrufsrechte, sowie die Auswirkungen der jüngsten 
Reformen auf die Praxis und die einschlägige Rechtsprechung 
und Literatur, u.a.:
Rechtsprechung zum neuen Verjährungsrecht
die aktuellen Reformen zu Verbraucherkredit und Widerrufs-
rechten
Gesetz zur Modernisierung der Regelungen über Teilzeit-
Wohnrechtsverträge, Verträge über langfristige Urlaubsprodukte 
sowie Vermittlungs- und Tauschsystemverträge 
Einarbeitung der umfangreichen Rechtsprechung von EuGH 
und BGH zur FluggastrechteVO 
Auswirkungen und erste praktische Erfahrungen
zur  Reform der Zahlungsdienste; zum neuen § 899a BGB; 
zum reformierten Zugewinn- und Versorgungsausgleich; zur 
Neuregelung der Patientenverfügung; zur Erbrechtsreform; zu 
den Rom I/II-Verordnungen; zur FGG-Reform
Haager Kindesschutzübereinkommen, HSÜ.
Das frei zugängliche Palandt-Archiv ergänzt die Druckausgabe, 
u.a. mit Europarecht und aufgehobenes Recht für Altfälle sowie 
aktuelle Entwicklungen für die Neuauflage (www.palandt.beck.
de).

_______________________________ 

Bickhardt, Jürgen: Der Patientenwille. Was tun, wenn der 
Patient nicht mehr selbst entscheiden kann? Ein Ratgeber 
für Angehörige, Betreuer ... - München: Beck, 2010. 63 S. 
ISBN 978-3-406-60763-9; € 4,40.

Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die Festlegun-
gen einer Patientenverfügung nicht auf die aktuelle Lebens- und 
Behandlungssituation zu, hat der Bevollmächtigte oder Betreuer 
den mutmaßlichen Willen des Betreuten festzustellen. Auf 
Grundlage des mutmaßlichen Willens muss er entscheiden, ob 
er in ärztliche Maßnahmen einwilligt oder sie untersagt. 
Die Broschüre stellt die Rechtslage dar, bezieht standesrecht-
liche Regeln und medizin-ethische Leitwerte ein. Der Leitfaden 
gibt Hilfestellung bei der konkreten Ermittlung des mutmaßli-
chen Willens und des subjektiven Patientenwohls. Abgerundet 
wird das Werk durch exemplarische Beispielsfälle, anhand 
derer man die Ermittlung des mutmaßlichen Willens nachvoll-
ziehen kann.

_______________________________ 

Dalichau, Gerhard: SGB X - Verwaltungsverfahren. Kom-
mentar und Rechtssammlung. - 142. Erg.-Liefg. - Stand: 1. 
Nov. 2010. - Köln: Luchterhand, 2010. - Loseblattausg. in 3 
Ordnern. ISBN 978-3-472-07877-7; Grundwerk € 185.-

Im Sozialgesetzbuch X (SGB X) wird formelles Recht geregelt, 
aber nur mit bestimmten Formalitäten kann die Sozialversiche-
rung funktionieren. 
Im SGB X wird die Zusammenarbeit der Sozialleistungsträger 
untereinander geregelt, ebenso ist Datenschutz der Bürger 
innerhalb des Sozialgesetzbuches hier kodifiziert. 
In seinem Kommentar erläutert der Autor ausführlich den Da-
tenschutz. Zudem bietet die Loseblattausgabe einen kompletten 
Überblick über alle relevanten Vorschriften. 
Mit der 142. Lieferung werden die Erläuterungen zu § 32 SGB X 
(Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt) sowie zu § 71 SGB 
X (Übermittlung für die Erfüllung besonderer gesetzlicher Pflich-
ten und Mitteilungsbefugnisse) und § 79 SGB X (Einrichtung 
automatisierter Abrufverfahren) erweitert und unter Berücksich-
tigung von Gesetzesände rungen, Rechtsprechung und Literatur 
aktualisiert.

_______________________________ 




